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Vorwort 

Liebe Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher,

liebe Schwestern und Brüder,

für manche von Ihnen ist das eine gewohnte Anrede. Sie waren bereits im Amt, manche sogar schon seit Jahrzehnten. Manche von Ihnen sind für diese ehrenamtliche Aufgabe in der Kirchengemeinde nun erstmals gewählt worden, durchaus auch mit der Absicht, es bei einer begrenzten Zahl von Amtsjahren zu belassen. Sie haben ein wichtiges Ehrenamt übernommen. Dafür danken wir Ihnen von Herzen.

Ihr ehrenamtliches Engagement in einem  Kirchenvorstand ist sehr wichtig in unserer Kirche. Denn Sie leiten die Gemeinden und verantworten ihre Aktivitäten. Sie entsenden Vertreterinnen und Vertreter aus Ihren Gemeinden in die Gremien der „Mittleren Ebene“. Manche von Ihnen übernehmen darüber hinaus auf der Ebene der Gesamtkirche weitere Verantwortung.

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich mit Ihrer Erfahrung, Ihren Kompetenzen und auch Ihrer ganz persönlichen Sicht auf das kirchliche und gesellschaftliche Leben für diese Leitungsaufgabe zur Verfügung stellen. Unsere Kirche möchte Sie gerne bei dieser verantwortungsvollen und interessanten Aufgabe unterstützen. Dazu gibt es unterschiedliche Angebote zur Beratung und Fortbildung. Wir weisen Sie besonders auf die Fortbildungsangebote unserer Ehrenamtsakademie hin. Ein Hilfsmittel für Ihre Arbeit soll auch das „Handbuch Kirchenvorstand“ sein, dessen ersten Band Sie in Händen halten. Im Laufe der nächsten Monate werden die restlichen Bände an Sie ausgeliefert. Die von vielen Fachleuten verfassten Beiträge geben Ihnen eine erste Orientierung, Sie erhalten grundlegende Informationen über die vielfältigen Aufgaben eines Kirchenvorstandes und schließlich wird sicher das eine oder andere Kapitel Sie auch zu einem fruchtbaren Gespräch neben der Tagesordnung anregen.

Wir wissen, dass Sie bei der Ausübung Ihres Ehrenamts viel eigene Kraft, Energie und Zeit einbringen werden. Wir alle dürfen darauf vertrauen, dass wir nicht nur im alltäglichen Leben, sondern erst recht bei der geistlichen Leitung den Beistand unseres Gottes erfahren dürfen. Dafür beten wir. Und wir vertrauen darauf, dass Gott uns in allem, was wir tun, begleitet. 

Wir wünschen Ihnen für Ihr neues Amt viel Freude und Gottes reichen Segen.

Ihre

Dr. Volker Jung (Kirchenpräsident)
Prof. Dr. Karl Heinrich Schäfer (Präses)

1. Der Kirchenvorstand:

Eine kurze Geschichte des „ältesten Amtes“

Das Ältestenamt ist eines der ältesten Ämter der Kirche. Neben den „Zwölf“ – also den Aposteln aus der unmittelbaren Umgebung Jesu – wirkte schon ein Gremium von Ältesten (griechisch: presbyteros) an der Leitung der Jerusalemer Urgemeinde mit. Weil diese Gemeinde stark wuchs, brauchte sie schon bald nach dem charismatischen Aufbruch von Pfingsten klare Leitungsstrukturen, wie in der Apostelgeschichte nachzulesen ist. Und schon damals gab es Kirchenwahlen. Diese sind allerdings nur für die sieben Armenpfleger (Diakone; griech. = Diener) überliefert (Apostelgeschichte 6).

Der 1. Petrusbrief 5,1-4 enthält eigens eine Ermahnung an die Ältesten, als Hirten für die ihnen anvertraute Herde Gottes zu sorgen, „nicht aus Zwang, sondern freiwillig, auch nicht aus Gewinnsucht, sondern aus Neigung“. Die Aufforderung „Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinden, sondern Vorbilder für die Herde!“ ist für Sie als Kirchenvorstand – und damit in der Tradition des ältesten Amtes – heute ebenso aktuell wie damals.

In der Folgezeit entwickelte sich eine kirchliche Hierarchie (griechisch: heilige Herrschaft). Es setzte sich ein Leitungsamt durch: das des Bischofs. Dieser „Aufseher“ (griechisch: episkopos) war wohl zunächst nur eine Art Verwaltungsbeamter, später dann der Vorsteher einer städtischen Kirchengemeinde und schließlich geistlicher Leiter eines größeren Kirchengebietes um diese Stadt herum. Aus dem Presbyter (als Mitglied eines Leitungsgremiums) wird der Priester als Beauftragter des Bischofs.

Die Reformation Martin Luthers (1483–1546) änderte an diesem System zunächst wenig, schuf jedoch die theologischen Voraussetzungen zu seiner Überwindung. Luthers Lehre vom allgemeinen Priestertum betont die unmittelbare Beziehung der Gläubigen zu Gott ohne die Vermittlung eines besonderen Priesterstandes.

Der Schweizer Reformator Johannes Calvin (1509–1564) stellt die Presbyter in seiner Vier-Ämter-Lehre neben Pastoren (=Hirten), Lehrer und Diakone und gibt ihnen die Aufgabe der Leitung und Zucht. Neben die Leitung durch den Landesfürsten als oberstem Bischof, die durch die oberste Kirchenbehörde (Konsistorium) ausgeübt wurde, trat beginnend mit der rheinisch-westfälischen Kirchenordnung von 1835 auch in den deutschen Landeskirchen die Selbstverwaltung durch Presbyterien und Synoden.

Als die Landesfürsten 1918 abdankten, gaben sie auch ihre Leitungsverantwortung für die Kirche auf. Die Landeskirchen setzten sich nun selbst neue Leitungsstrukturen. Im Dritten Reich bewährten sich viele Kirchenvorstände, indem sie unter anderem der Einführung des Führerprinzips in der Kirche widerstanden. Dieser „Kirchenkampf“ führte auch dazu, das Verständnis des Ältestenamtes als geistliches Amt zu vertiefen. Dass viele Pfarrer zum Kriegsdienst einberufen wurden und deshalb Kirchenvorstände ihre Leitungsaufgabe ohne Pfarrer ausüben mussten, verstärkte diese Tendenz. Nach 1945 wurden in der EKHN die Erfahrungen des Kirchenkampfs aufgegriffen.

Zukunft gestalten

Die EKHN ist bis heute eine „Kirche von unten“, in der alle Macht von den wahlberechtigten Gemeindemitgliedern ausgeht. Die Kirchenvorstände haben weit reichende Befugnisse und leiten gemeinsam mit den Pfarrerinnen und Pfarrern die Gemeinde. Sie senden Delegierte in die Dekanatssynode und von dort in die Kirchensynode. Auf diese Weise bestimmen sie die Entwicklung der Gesamtkirche mit. Seit 1997 soll sogar der Vorsitz in den Kirchenvorständen vorrangig durch Ehrenamtliche wahrgenommen werden.

Das älteste Amt der Kirche ist zugleich ein Amt mit Zukunft. In dem Maße, in dem die Zahl der Hauptamtlichen abnimmt, wächst die Bedeutung der Ehrenamtlichen. Pfarrerinnen und Pfarrer werden in Zukunft stärker die Rolle von Trainern und Motivatoren haben. Das liegt ihrer eigentlichen Aufgabe – Glauben durch Verkündigung und Sakramentsverwaltung anzuregen – wahrscheinlich näher als die Rolle von Machern, die für alles zuständig sind. Unsere Gemeinden werden dann vielleicht auch wieder wachsen, wenn sie nicht nur mit dem Gesicht der Pfarrerin oder des Pfarrers verbunden werden. Wenn sie von Menschen mit unterschiedlichen Gaben geleitet werden. Wenn an ihrer Spitze öffentlich anerkannte und mit Autorität ausgestattete Menschen stehen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und vor allem, wenn die Gemeinde in diesem Sinne von „Ältesten“ geleitet wird so wie zu Beginn vor 2000 Jahren in Jerusalem.

Thomas Kluck

2. Mut zur gestaltenden Leitung!

Was wir von Mose lernen können ...

Das Volk Israel hatte sich unter der Leitung von Mose auf den Weg gemacht. Ägypten liegt hinter ihm, vor ihm eine ungewisse Zukunft. Zurück bleiben die vertrauten Strukturen des Pharaonenreiches, die das Volk Israel einerseits wohl unterdrückten, ihm zugleich aber auch Sicherheit und Orientierung gaben. Ängste und Unsicherheiten sind nun die Wegbegleiter. Die Leute sind in dieser prekären Situation sehr empfindlich. Kein Wunder, dass es in dieser Notgemeinschaft immer wieder zu Streitigkeiten, Konflikten und Auseinandersetzungen kommt, über die Mose zu richten hat. 

Unterwegs bekommt Mose nun Besuch von seinem Schwiegervater Jitro (2. Buch Mose, 18, 13ff). Was haben sie sich nicht alles zu erzählen! Bis tief in die Nacht hinein sitzen sie im Zelt des Mose zusammen. Am nächsten Morgen, so wie an vielen anderen Tagen auch, beginnt Mose sein Regierungs- und Verwaltungsgeschäft. Und Jitro schaut sich das an.

„Am folgenden Morgen setzte sich Mose, um für das Volk Recht zu sprechen. Die Leute mussten vor Mose vom Morgen bis zum Abend anstehen.“ 

Große und weit reichende Entscheidungen, kleine und nebensächliche – zu allem ist Mose gefordert. Der Andrang ist groß. Nur unter Mühen kann Mose mal eine kurze Mittagspause machen, um schnell einen Happen zu essen. Unverzüglich geht es dann weiter. Er muss sich sehr konzentrieren und gut zuhören. Wenn es an solchen Verwaltungstagen hoch hergeht, dann ist Mose am Abend völlig ausgelaugt. Nach seinem Abendgebet schläft er sofort ein. Mose steht im Mittelpunkt, die Regierungs- und Verwaltungstätigkeit wird von ihm ganz allein ausgeübt: eine patriarchalische Organisationsform in Reinkultur. Die gesamte Verantwortung liegt bei einem, alle Entscheidungen werden durch Mose allein getroffen.

Jitro also sitzt dabei und beobachtet das bunte Treiben. Die streitenden Parteien ereifern sich, und Mose sitzt auf seinem Hocker vor dem Zelt. Er hört geduldig zu, schaut alle an, nickt mit dem Kopf, wenn ihm etwas einleuchtet, wiegt den Kopf skeptisch, wenn er Zweifel hat. Manchmal verdreht er kaum merklich die Augen, wenn er es zum x-ten Mal mit ein und demselben zu tun hat. Dann wird es stiller; Mose denkt nach und entscheidet. Er gibt sich Mühe, gerecht und ausgleichend zu sein, aber immer wieder erntet er natürlich auch Widerspruch. Dann kann es vorkommen, dass er die Sache mit einer unwirschen Handbewegung abschließt. Weiter, weiter ...

„Als der Schwiegervater des Mose sah, was er alles für das Volk zu tun hatte, sagte er: Was soll das, was du da für das Volk tust? Warum sitzt du hier allein, und die vielen Leute müssen vom Morgen bis zum Abend vor dir anstehen?“ 

Jitro ist sicher stolz auf seinen Schwiegersohn, einen Mann, der Geschichte macht! Sein kritischer Blick wird davon aber nicht getrübt. Plötzlich steht er auf, wendet sich an die Wartenden und sagt: „Jetzt ist mal für einen Augenblick Pause. Ich muss mit Mose etwas besprechen.“ Irritiert schaut Mose zu ihm auf. „Komm, Mose, wir gehen mal ins Zelt.“

Ein Blick von außen

„Also Mose, merkst du nicht, wie uneffektiv du arbeitest? Weil du alles alleine machst, dauert alles so wahnsinnig lange. Da stehen sich die Leute die Beine in den Bauch! Sie könnten in der Zeit, in der sie hier anstehen, sicher Sinnvolleres tun.“

Was Jitro hier macht? Er nimmt eine Ist- und zugleich eine Schwachstellenanalyse vor. Er zeigt ein Problem auf, benennt es ganz genau. Mose stutzt, er brummt in seinen Bart „Hmm ja, ja. Du hast ja recht.“ Dann gibt er Jitro aber etwas zu bedenken:

„Die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide dann ihren Fall und teile ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes mit.“ 

Jitro nickt: „Das ist mir klar. Du übst deine Leitung durch Kontrolle, Anordnungen und Entscheidungen aus. Das ist auch deine Aufgabe. Dass du dabei auf die Gesetze und Weisungen Gottes zurückgreifst, ist selbstverständlich.“

Gesetze und Verwaltungsordnungen sind der Rahmen, in dem Mose seine Regierungstätigkeit wahrnimmt. Dass er sie den Leuten mitteilt, macht deutlich, dass er nicht willkürlich, nicht nach persönlichem Gutdünken entscheidet. Das schließt immer wieder notwendige Auslegungen und Interpretationen nicht aus. Mose fährt fort, indem er Jitro eine ganze Reihe von Beispielen aus seiner täglichen Verwaltungspraxis erzählt. Während Mose spricht, schüttelt Jitro seinen Kopf, rutscht auf seinem Hocker unruhig hin und her und zieht die Augenbrauen hoch.

„Da sagte der Schwiegervater zu Mose: Es ist nicht richtig, wie du das machst.“ 

„Ja, wieso denn das?“ fragt Mose verdutzt, „so mache ich das schon die ganze Zeit und es ging doch.“ „Mein Lieber“, entgegnet darauf Jitro, „dass du das die ganze Zeit so gemacht hast, beweist noch lange nicht, dass es richtig ist. Du bist betriebsblind. Ich sag das nicht einfach so. Ich habe meine Gründe dafür.“

„So richtest du dich selbst zugrunde und auch das Volk, das bei dir ist. Das ist zu schwer für dich; allein kannst du es nicht bewältigen.“ 

Jitro sagt Mose klipp und klar, dass er mit seinen Kräften Raubbau treibt. Mose schaut nachdenklich drein, er atmet tief durch. Das hat ihm noch keiner gesagt. Er denkt sich: Du hast ja Recht. Und dann kommt Jitro zu seinem entscheidenden Gedanken:

„Du kannst das alles nicht allein bewältigen. Du musst das alles völlig neu organisieren.“ „Wie das?“, fragt Mose. „Meine Idee ist, dass du einen Teil deiner Aufgaben abgibst. Die Leitung bleibt bei dir, du bist die Autorität für das Volk. Aber musst du das alles selbst ausführen? Musst du dich um jede Kleinigkeit kümmern, musst du jede Entscheidung treffen? Ich denke, nein. Ich will versuchen, dir meine Vorstellung genauer zu erklären.“

„Nun hör zu, ich will dir einen Rat geben, und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott! Bring ihre Rechtsfälle vor ihn ...“ 

Jitro schlüpft, um es mit einem Begriff aus der Organisationsberatung zu bezeichnen, in die Rolle des externen Beraters. Mose hat ihn nicht, wie man das heute machen würde, angefordert; Jitro nimmt sich das Recht als enger Verwandter heraus. Der Externe, der Außenstehende, kann manche Dinge besser sehen als diejenigen, die in einem System, in einer Organisation gefangen sind. Aus diesem Grunde holen sich Organisationen, seien es Verwaltungen, Kirchenvorstände oder auch Unternehmen, immer wieder externe Beraterinnen und Berater, um sich durch die Anregungen von außen weiterzuentwickeln. 

Der Rat, den Jitro seinem Schwiegersohn gibt, heißt: Differenziere deine Rolle aus. Sei nicht für alles zuständig, kümmere dich nur um bestimmte Aufgaben. Er empfiehlt ihm, sich auf die Rolle des Repräsentanten des Volkes Israel vor Gott zu beschränken. In dieser Mittlerfunktion ist er zugleich der Vertreter Gottes, er hat göttliche Prokura. Wenn Mose diesem Rat folgt, dann hat er „die richtigen Dinge getan“. Jetzt geht es darum, die „Dinge auch noch richtig zu tun“. Auch hier ist Jitro ihm eine Hilfe. Er schlägt ihm nun vor:

„... unterrichte sie in den Gesetzen und Weisungen, und lehre sie, wie sie leben und was sie tun sollen.“ 

Es reicht nicht aus, so belehrt Jitro Mose, dass nur er, Mose, allein die Gesetze und Weisungen Gottes kennt. Viel wirkungsvoller ist es, wenn alle Mitglieder des Volkes Israel über ein entsprechendes Wissen verfügen, wenn sie die damit verbundenen Entscheidungskriterien für ihr Zusammenleben verinnerlicht haben. Mose würde damit auch vermitteln, wie und wozu die Menschen leben sollen. Sie könnten auf diese Weise erwachsener und selbständiger werden. Die Steuerung des Großsystems „Volk Israel“ bliebe bei Mose. Die Steuerung der Subsysteme, des Einzelnen oder der Familienverbände wäre eben diesen übertragen. Und schließlich: Wenn Mose den Menschen die aus den göttlichen Gesetzen und Weisungen resultierenden Ziele vermittelt und diese die Ziele in ihr persönliches Leben und Verhalten übersetzen, dann führt er durch Zielvereinbarung.

„Das ist ja alles schön und gut“, wendet da Mose ein, „aber ich bin mit der ganzen Rechtsprechung derart ausgelastet, dass ich zu dieser Leitungstätigkeit kaum kommen kann.“

Was muss Mose tun, um zu einer echten Arbeitsentlastung zu kommen, die ihm Raum und Zeit für die genannten Leitungsaufgaben lässt? Auch darauf weiß Jitro eine Antwort:

„Du aber sieh dich im ganzen Volk nach tüchtigen, gottesfürchtigen und zuverlässigen Männern um, die Bestechung ablehnen. Gib dem Volk Vorsteher für je tausend, hundert, fünfzig und zehn!“ 

Zunächst muss Mose etwas tun: Er muss Zeit investieren: Die Arbeitsentlastung kommt nicht sofort. Jitro macht ihm den Vorschlag, sich Mitarbeiter zu suchen, die einem bestimmten Anforderungsprofil genügen. So etwas dauert seine Zeit. Es kann nicht jeder genommen werden, die Auswahl ist eine verantwortungsvolle und manchmal auch schwierige Angelegenheit. Gut ist es, wenn man möglichst genau weiß, was und wen man will. 

Leitung braucht Strukturen

Der „externe Berater“ Jitro entwirft dann das Modell einer Organisationshierarchie. Die kleinste Einheit, die einen Vorsteher hat, soll zehn Personen umfassen. Darüber baut sich dann das mittlere Management auf. An der Spitze steht mit Mose eine Führungsperson, die die Gesamtkontrolle über die Organisation hat, ohne dass sie selbst zu viele Leute anzuleiten und zu beaufsichtigen hätte.

Bedächtig nickt Mose: „Ja, das ist keine schlechte Idee. Allerdings die richtigen Leute zu finden, hmm, nicht so einfach. Manch einer würde solch einen Posten vielleicht gerne übernehmen, auch wenn er dafür nicht geeignet ist.“ „Lass dich davon nicht irritieren, Mose. Denk' genau darüber nach, verlass dich auf deine Menschenkenntnis.“

Mose fährt weiter fort: „Also gut, und sollen die Vorsteher jetzt alles entscheiden? Was hätte ich in dem Bereich dann noch zu tun?“ - „Du musst ihnen eine klar definierte Aufgabe und klar umrissene Befugnisse einräumen. Nur so funktioniert das. Was hältst du von folgender Aufgabenteilung?“:

„Sie sollen dem Volk jederzeit als Richter zur Verfügung stehen. Alle wichtigen Fälle sollen sie vor dich bringen, die leichteren sollen sie selber entscheiden. Entlaste dich, und lass auch andere Verantwortung tragen.“ 

„Ja, das ist es!“ Mose lächelt. „Ich gebe also einen Teil meiner richterlichen Kompetenzen ab, auch die Verantwortung für die leichteren Fälle.“ „Genau so ist es“, erwidert Jitro, „für Grundsatzentscheidungen bleibst du nach wie vor zuständig. Entscheidungen mit weit reichenden Konsequenzen liegen bei dir. Natürlich gibt es da eine gewisse Grauzone. Die Grenze muss erst noch gefunden werden. Aber ich denke, das wird sich einspielen. Wenn einer der Vorsteher seine Befugnisse missbrauchen sollte, muss er auch die Verantwortung dafür tragen. Er kann dann zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist ein gutes Korrektiv.“

Noch immer ist Mose ganz begeistert: „Das ist ja eine echte Arbeitsentlastung! Ich kann mich den wahren Leitungsaufgaben widmen und den ganzen Kleinkram, zum Beispiel diese lästigen Diebstähle von Ziegen und Schafen, wäre ich los.“ „Du bindest die Vorsteher in die Verantwortung mit ein, die Gesamtverantwortung liegt weiter in deinen Händen. Deshalb ist die rechte Auswahl der Vorsteher jetzt so wichtig. Nach meiner Einschätzung“, ergänzt Jitro, „wird es so laufen“:

„Wenn du das tust, sofern Gott zustimmt, bleibst du der Aufgabe gewachsen, und die Leute hier können alle zufrieden heimgehen“ .

Das von Jitro formulierte Ziel und seinen methodischen Vorschlag soll Mose zunächst noch mit Gott abstimmen. Die Erneuerung, die Innovation des Regierungs- und Verwaltungssystems, soll also sehr bewusst und kritisch vorgenommen werden. Überstürztes Handeln, um ein erkanntes Problem zu lösen, ist falsch.

Allerdings ist Jitro sicher, dass Mose damit einen für ihn Kräfte schonenden und für die Sache effektiven Weg gehen würde, der für alle Seiten zu einer befriedigenden Lösung führt. Mose hat sich überzeugen lassen, denn

„Mose hörte auf seinen Schwiegervater und tat alles, was er vorschlug.“ 

Mose ist ein tatkräftiger Mensch. Was ihm einleuchtet, setzt er auch um. In der Sprache der Organisationsberatung nimmt Mose nun eine „Institutionalisierung“ vor. In den folgenden Versen wird berichtet, dass er ganz genau die von Jitro vorgeschlagenen Schritte ausführt. Er sucht und findet „tüchtige Männer ... und setzte sie als Hauptleute über das Volk ein“. Damit verfügt er jetzt über ein motiviertes und engagiertes mittleres Management, das mit großer Freude tätig wird. Während der Aufbauphase ist Jitro noch sein Gast. Mose wird sich sicherlich ab und zu bei ihm noch Rat geholt haben. Danach „verabschiedete (Mose) seinen Schwiegervater, und dieser kehrte in sein Land zurück.“ 

In dieser Geschichte werden fast alle wichtigen Aspekte einer gestaltenden Leitung genannt, die auf Zukunftsfähigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen ausgerichtet ist. Gute Leitung dient hier dazu, dass das Volk Gottes seiner Bestimmung nachkommen kann. Sie ist eine höchst verantwortliche Dienstleistung, nie Selbstzweck. Damit das nicht zur Überforderung führt, sollte Leitung am besten geteilt werden. Um ihre gestaltende und unterstützende Aufgabe gut leisten zu können, braucht Leitung regelmäßige Reflexion und Auswertung. 

Gute Leitung gibt Sicherheit. Sie öffnet Perspektiven. Und sie unterstützt Menschen dabei, das zu tun, was sie eigentlich tun sollten oder wollten. Sie hilft dabei, sowohl das Richtige zu tun als auch die Dinge richtig zu tun. Leitung in Gruppen und Organisationen ist angesichts des immer schneller werdenden Wandels heute gefordert, schnell und angemessen auf immer wieder neue Situationen zu reagieren. Leitung unterstützt heute eher Prozesse und die Prozesssteuerung, als dass sie auf Regeln setzt und auf deren Einhaltung beharrt. Es zählt die Selbstorganisation und das Vertrauen auf die Eigenverantwortung von Personen und Gruppen. Also: Mut zur gestaltenden Leitung!

Ernst-Georg Gäde

3. Das synodale Prinzip:

Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist

Wer sich für den Aufbau und die Struktur kirchlichen Lebens interessiert und im Neuen Testament nach entsprechenden Quellen sucht, wird in den jungen Gemeinden, die in der Nachfolge Jesu leben, immer wieder zwei verschiedene Stränge entdecken. Zum einen lässt sich in der Apostelgeschichte des Lukas und in den neutestamentlichen Briefen nachlesen, wie sich eine erste Hierarchie herausgebildet hat. Zum anderen zeigt sich, wie sehr schon in den frühen Gemeinden „Hauptamtliche“ und „Ehrenamtliche“ Hand in Hand gearbeitet haben – auch  wenn diese Dienste damals noch gar nicht so genannt wurden. Das beste Beispiel ist die Wahl der sieben Armenpfleger in Apostelgeschichte 6, 1–7 . Weil die Versorgung der griechischen Witwen nicht mehr gewährleistet war, teilte man die Dienste auf. Während die einen ihr Leben dem Gebet und der Wortverkündigung widmeten, wurden andere durch die Gemeinde für sozialdiakonische Aufgaben berufen und dazu freigestellt. Von den Gebeten der Gemeinde begleitet und unter Handauflegung wurden sie auf den Weg geschickt.

Diese biblische Szene befürwortet die Vielfalt der Dienste. Wenn alle alles wahrnehmen, wird am Ende nichts besser. Also bauen sich auf dem einen Fundament des Evangeliums zwei stabile Säulen auf: Verkündigung und Diakonie. Wie wichtig dem Neuen Testament der Dienst der Ehrenamtlichen ist, zeigt sich daran, dass uns die Namen aller sieben Armenpfleger überliefert sind. 

An dieser und anderen Stellen wird ersichtlich, wie schon die allerersten Gemeinden regelmäßig zusammenkommen, um Probleme zu klären. In Abstimmung miteinander sucht man nach den jeweils besten Lösungen, wobei nie die Übereinstimmung aufgegeben wird, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist, dem alle zugeordnet bleiben. Oder, um es anders zu sagen:

„Es sind mancherlei Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind mancherlei Ämter, aber es ist ein Herr“, (1. Korinther 12, 4 f.). 

Aus diesen Versammlungen sind etwas später Synoden entstanden. In der Apostelgeschichte und in der Briefliteratur des Neuen Testaments liegen die biblischen Wurzeln der  protestantischen Wertschätzung des Ehrenamtes, zu dem die Gemeinde beauftragt, und des synodalen Prinzips.

Das Priestertum aller Gläubigen

Es war Martin Luther, der die Kirche von neuem daran erinnert hat, dass ihr Auftrag daran zu scheitern drohte, dass die Kluft zwischen den Menschen in den Gemeinden und dem Klerus so tief geworden war. So hat Luther in seiner Theologie die qualitative Sonderstellung der Priester und Mönche aufgehoben. Statt vom hierarchischen Amt sprach er vom Priestertum aller Gläubigen. Dies wurde fortan der protestantische Weg, wie wir ihn bis heute gehen. Gleichberechtigt, in gegenseitigem Vertrauen und im Respekt voreinander leben Haupt- und Ehrenamtliche eine fromme, frohe und demokratische Kirche. Paulus gibt uns dafür das Bild der Gemeinde als Leib Christi mit auf den Weg, in dem alle Gläubigen Glieder dieses Leibes sind (Epheser 4, 1 ff.). Und dabei macht er uns deutlich, dass jedes Glied dieses Leibes mit unterschiedlichen Gaben beschenkt ist. Erst ihr Zusammenwirken führt zur vollen Verwirklichung des Evangeliums.

So sehen Protestantinnen und Protestanten in ihrer Kirche ein organisches Gesamtsystem, das aus vielen Einheiten besteht. Ein System, das in sich sinnvoll geordnet ist, dessen ganzes Streben und Funktionieren aber stets allein auf Christus bezogen bleibt. Wie unser Leib, so ist auch die Kirche durch das Zusammenspiel der einzelnen Teile geprägt, die in einer abgestuften Rangordnung  zueinander stehen: Die Hand braucht den Fuß, der Finger braucht den Zeh. Ohne zentrale Steuerung allerdings geht nichts. Das System würde zerfallen, der Tod des Ganzen wäre die Folge. 

Auch in der Organisation der EKHN sind wir immer dem neutestamentlichen Vorbild auf der Spur. Darum gibt es in unserer Kirche das in sich verschränkte Mit- und Nebeneinander unterschiedlicher Ebenen. Dessen Charakter versteht man am ehesten, wenn man den Aufbau der orthodoxen oder der römisch-katholischen Kirche daneben legt. In viel höherem Maß spielen von daher – dem synodalen Grundgedanken folgend – in unserer Kirche Mehrheitsentscheidungen und Willensbildungsprozesse eine Rolle, wie sie sich in Wahlen, Berufungen und Mandaten ausdrücken. 

Weil wir unsere Kirche synodal gestalten, müssen unsere Leitungsgremien immer aus Haupt- und Ehrenamtlichen berufen sein. Haupt- und Ehrenamtliche, das bekennen wir, gestalten auch in der Leitung unserer Kirche selbst einen von Jesus Christus gebotenen Dienst an der Gemeinde. Dabei verstehen wir eben diese Gemeinde als eine Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern, in der niemand die Herrschaft über den anderen beanspruchen soll. Damit folgt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau bis zum heutigen Tag dem wesentlichen Strang der Gemeindeorganisation, den wir aus dem Neuen Testament kennen. Freilich werden wir diesen Geist immer wieder mit Liebe zu pflegen haben. Doch gerade dies geschieht – mit allem Engagement – etwa bei den Debatten unserer Gemeinden, Dekanate und Landessynoden zur Lebens- und Kirchenordnung, wie sie in der letzten Zeit geführt worden sind. Das ist der protestantische Weg, dem kirchlichen Auftrag eine Gestalt zu geben, die auf dem neutestamentlichen Fundament aufgebaut ist und den Regeln eines demokratischen Miteinanders entspricht.

Klaus-Volker Schütz

4. „…damit das Gerücht von Gott niemals verstummt“ –

Aspekte einer missionarisch orientierten Volkskirche

Im Juli 2007 hat die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) das Impulspapier „Kirche der Freiheit“ veröffentlicht. Darin werden Perspektiven für die Evangelische Kirche im 21. Jahrhundert vorgestellt. Seit vielen Jahren wird auch in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau über die Zukunft unserer Kirche nachgedacht und ein lebhafter Diskurs geführt. Seit 2008 bündeln sich diese Diskussionen im „Prozess zur Entwicklung von Prioritäten und Posteriotäten in der EKHN“ unter der Überschrift „Perspektive 2025“. 

Bei all diesen Überlegungen wird das Bild von einer perspektivisch ausgerichteten und zukunftsorientierten Kirche gemalt. Sie hat insbesondere diese fünf Eigenschaften:

offen  °   einladend  °   aufsuchend  °  gesellschaftsbezogen  °  kulturorientiert

sein und handeln.

offen

Die Evangelische Kirche wird offen für die Menschen sein, nicht nur für die Gläubigen, die ihr sehr verbunden sind und regelmäßig am gemeinschaftlichen Leben teilnehmen, sondern für alle ihre Mitglieder und darüber hinaus. Die Kirchengebäude sind auch in der Woche geöffnet als Räume der Stille, der Besinnung und des Gebets. Die Evangelische Kirche ist sich in ihren vertrauten Gruppierungen, der Gottesdienstgemeinde, den Frömmigkeitsgruppen, Hauskreise nicht genug. Sie geht werbend mit ihrer Botschaft und ihren Programmen auf die Menschen zu und entwickelt Angebote, die den religiösen Bedürfnissen der Menschen entsprechen. Damit wirkt sie über ihre Mitglieder hinaus in die Gesellschaft; sie ist missionarisch orientierte Volkskirche.

einladend

Die Evangelische Kirche lädt mit unterschiedlichen Gottesdienstformen und an verschiedenen Orten alle Menschen zum Hören auf Gottes Wort und zur Feier seiner Gnade ein. Wo das „Fest Gottes“  - so hat die Synode ein Leitbild für unsere Kirche formuliert – gefeiert wird, gibt es keine Vorbedingungen oder Ausgrenzungen. Zum Fest des Lebens lädt Gott selbst ein. Alle sind willkommen.

aufsuchend

Die Evangelische Kirche wird die Menschen in ihren jeweiligen Lebenssituationen aufsuchen. Der Kommstruktur: „Kommt doch, wir läuten schon lange, und es ist auch noch Platz in der Kirche“ wird deutlich eine Gehstruktur hinzugefügt. Die Evangelische Kirche sucht die Menschen auf, taucht in ihre Lebenssituationen und Lebensgefühle ein, stellt sich seelsorgerisch noch stärker neben sie. Das führt vor allem bei dem Kernberuf in der Kirche, bei Pfarrerinnen und Pfarrern, zu einer Praxis vermehrter Besuche. Hausbesuche, situationsbezogene Andachten und ehrenamtliche Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen sind hier nur einige Beispiele.

gesellschaftsbezogen

Die Evangelische Kirche wird nicht nur als religiöse Dienstleisterin verstanden, die Gottesdienste, Unterricht, diakonische Hilfen „vorhält“. Sie bezieht sich mit allem Reden und Tun auf die gegebene Gesellschaft, deren Teil sie in ihrer äußeren Gestalt ist. Sie bezieht sich in kritischer Solidarität auf die gesellschaftlichen Lebenssituationen. Sie nimmt damit ein durch Gottes Wort begründetes Wächteramt wahr. Sie protestiert, wo Menschen Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse werden.

kulturorientiert

Die Evangelische Kirche tritt offensiv und kritisch dafür ein, dass Menschen in einer Kultur der Menschlichkeit und Barmherzigkeit miteinander zu leben lernen. In einer gesellschaftlichen Situation großer kultureller Unterschiede der Konfessionen, Religionen und Lebensformen wird sie nicht einen überkommenen Konsens behaupten, sondern die konstruktive Auseinandersetzung und das milieuübergreifende Gespräch und die milieuübergreifende Begegnung  fördern.

Unsichtbare und sichtbare Kirche

Die Evangelische Kirche ist immer beidem, dem unverfügbaren göttlichen Auftrag und der gegebenen Realität, verpflichtet. Martin Luther hat diese Erkenntnis ins Stammbuch der Protestanten geschrieben.

Er hat auf die Kirche bezogen von zwei Seiten bzw. Dimensionen gesprochen: die verborgene unsichtbare Seite und die sichtbare Gestalt. Die verborgene Kirche gibt es nur im Glauben, in dem Geschehen, das Gott selbst durch sein lebendiges Wort schafft. Die Kirche geschieht im Glauben; sie ist, wie es das apostolische Glaubensbekenntnis formuliert, die „Gemeinschaft der Heiligen“; Kirche ist geglaubte Gemeinschaft. Doch der Glaube drängt zur Sichtbarkeit, zu einer für andere Menschen erkennbaren Gestalt. Die geglaubte Gemeinschaft wird zur leiblichen Gemeinschaft. Sie wird nach der Programmschrift des Protestantismus, der Confessio Augustana (Augsburger Bekenntnis, Artikel 7) erkennbar, „wo das Wort Gottes lauter verkündigt und die Sakramente [Taufe und Abendmahl – d. Red.] recht verwaltet werden.“

Im Gottesdienst, der nicht nur eine sonntägliche Gemeindeveranstaltung ist, sondern das ganze Leben umfasst, wird die verborgene Kirche sichtbar und erkennbar. 

Die sichtbare Kirche gibt es nur in den gegebenen geschichtlichen Realitäten als Organisation und in Strukturen, die dem gesellschaftlichen Wandel ausgesetzt sind. Die leibliche Gemeinschaft, d.h. die erkennbar gewordene Kirche zeigt sich im lebendigen Gottesdienst und der Sakramentsverwaltung (Confessio Augustana, Artikel 7 und 8). Ob und wie sie dem göttlichen Auftrag in ihren Organisationsformen und Handlungsfeldern gerecht wird, muss immer wieder kritisch gefragt werden.

In manchen Texten wir die geschichtliche Realität der Kirche auch als dritte Dimension bezeichnet. Ich finde es einsichtiger (mit Luther) von den beiden Dimensionen der Kirche von der geistlichen und leiblichen Gemeinschaft zu reden und von den die jeweilige geschichtliche Realität als ein Aspekt der sichtbaren Kirche zu verstehen. Damit wird klar, dass die jeweilige Organisation der Kirche veränderbar ist, perspektivisch weiter entwickelt werden muss und immer an dem göttlichen Auftrag gemessen werden muss.

Wir wollen Volkskirche sein und auch als statistische Minderheit in die Gesellschaft hinein spürbar und wirksam werden. „Gott will, dass allen Menschen geholfen werde“. Darum soll die Kirche offen und einladend sein, Menschen aufsuchen und sie hilfreich begleiten. Die EKHN wird gesellschaftskritisch sein und eine Kultur der Barmherzigkeit anmahnen, damit - wie es der Mainzer Theologe Herbert Braun einmal formulierte - „das Gerücht von Gott niemals verstummt“.

Ulf Häbel

Die erwähnten Texte finden Sie im Internet:

“Kirche der Freiheit”: www.ekd.de/download/kirche-der-freiheit.pdf

“Perspektive 2025”: www.perspektive2025.de

“Leitbilder der Synode”: www.ekhn.de/inhalt/download/materialien_godi_ru/godi_leitb.pdf

5. Von außen sieht man anders – 

Mitgliederorientierung in der Gemeinde

Wir kennen das aus dem Urlaub: Wenn wir besondere Gebäude entdecken, erschließen wir uns die Kultur und Mentalität eines Ortes. Zu den sehenswerten Zielen gehören auch Kirchen und Kapellen. Wir haben solche Erinnerungen in uns wie die Fotos auf der Festplatte oder im Album: Der Weg führt über einen Platz zur Kirche. Wir drücken die schwere Klinke der Portaltür, die in eine Fassade eingelassen ist, die sich erst beim zweiten Blick aus der Häuserzeile hervorhebt.

Manchmal ist die Kirchentür offen. Dann treten wir in einen dunklen kühlen, gewölbeartigen Vorraum. Ein ganz eigener Geruch von Weihrauch, Kerzen und altem Gemäuer kommt uns entgegen. Die Augen müssen sich an das dämmrige Licht gewöhnen. Wir gehen an einem Schriftentisch mit Postkarten, Gemeindebriefen, Zeitschriften, Flyern und einem Kirchenführer in verschiedenen Sprachen vorbei. In dem Raum vor dem Hauptschiff ist eine kleine Ausstellung mit Aufnahmen und Plänen einer anstehenden Renovierung zu besichtigen. Durch die Seitenschiffe gehen Besucher, die sich gedämpft unterhalten und Fotos machen. Vereinzelt sitzen sie in der Bank und schauen interessiert zum Altar oder auf die Kirchenfenster. 

Später treten wir hinaus ins Freie, die Sonne blendet uns und wir müssen uns erst wieder an den Straßenlärm gewöhnen. In der Hand haben wir Postkarten, Flyer und Veranstaltungshinweise. Ob die Verantwortlichen wissen, wie schwer der richtige Eingang zu finden war? Dass bei unserem ersten Versuch die Kirche noch geschlossen war und uns niemand sagen konnte, wann sie geöffnet ist? Und erst beim Lesen des Kirchenführers sahen wir, dass die Kirche St. Ursula hieß und der katholischen Gemeinde angehört? 

Im kirchlichen Alltag ist es umgekehrt. Wir sind diejenigen, die drinnen sind, die mit dem Leben der Kirchengemeinde und des Kirchengebäudes vertraut sind. Wir kennen seine Geschichte, wissen, wann die Kirche offen ist und wann welche Gottesdienste stattfinden. Wir wissen, wer die Ausstellung zur Renovierung gemacht hat und wo die Gesangbücher stehen. Wie ein Besucher unsere Kirche, Häuser und die Mitarbeitenden erlebt, erfahren wir kaum. Er wäre so wertvoll – dieser Blick von außen. Die Perspektive des „Fremden“ könnte uns für einige Dinge die Augen öffnen, die wir selbst nicht sehen.

Warum interessiert uns das eigentlich? Warum möchten wir wissen, was und wie sich ein Fremder fühlt, wenn er zu uns kommt? Es ist zuerst einmal die Neugier: Wie erlebt ein „Außenstehender“ unseren Gottesdienst? Versteht er, worum es uns geht? Versteht er unsere Sprache, unser „Kirchen-Alphabet“? War es schwierig, zum Gemeindehaus zu gelangen? Wie hat er von uns erfahren?

So möchten wir Kenntnis gewinnen, mit welchen Voreinstellungen, Vorurteilen, Vorkenntnissen und Erwartungen Menschen zu uns kommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Gemeinde, die sich öffnet, werden gespannt sein, welche Gäste kommen. Und man wird auch gerne in Erfahrung bringen, wie es den Besuchern gefallen hat.

In der EKHN heißt es, dass die verschiedenen Bereiche kirchlichen Lebens „nah am Menschen“ sein möchten. Mitgliederorientierung möchte helfen, dass sich Gemeinden den Menschen ihres Ortes, ihrer Region nähern. Dafür gibt es zwei zentrale Fragen: 

Wer sind die Menschen, die in unserer Gemeinde leben und in welchen Welten leben sie? Und: Wie werden die Kirchengemeinde und das kirchliche Leben von außen gesehen und wahrgenommen?

Aus beiden Sichtweisen entsteht Beziehungsarbeit und es ergeben sich Antworten auf die Frage: Wie können wir mit den Menschen in unserer Gemeinde in Beziehung kommen?

Der Begriff „Mitgliederorientierung“

Wieso nennen wir diesen Arbeitsbereich der EKHN „Mitgliederorientierung“? Schauen wir uns kirchliche Stellungnahmen und Äußerungen an, stellen wir fest, dass wir unterschiedliche Begriffe für die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche haben. Da ist von „Mitgliedern“ die Rede oder es wird von den „Kirchenmitgliedern“ gesprochen. In offiziellen Texten geht es um die „Gemeindeglieder“. So heißt es beispielsweise in der Kirchenordnung: „Glieder der Kirchengemeinde sind alle getauften evangelischen Christen eines örtlich oder anderweitig begrenzten Bereichs, die an den Gaben des Evangeliums Anteil haben“.  

Hinter diesen verschiedenen Redeweisen stehen unterschiedliche Vorstellungen: In einem Verein verstehen sich diejenigen als Mitglieder, die sich aus gleichem Interesse zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit zusammengeschlossen haben. Der Vereinszweck ist in der Regel recht eindeutig. Wer Fußball spielen will, tritt nicht bei der Freiwilligen Feuerwehr ein. Die Mitgliedschaft ist kündbar, wenn ich an der Sache kein Interesse mehr habe oder mir ein anderer Verein besser gefällt. Die Leistung bezahle ich mit meinem Vereinsbeitrag.

Wenn dagegen von „Kirchenmitgliedern“ geredet wird, ist die Zugehörigkeit zur Institution Kirche im Sinne einer Körperschaft gemeint. Eine übergeordnete Größe, welche die Gesamtheit aller kirchlichen Ebenen bezeichnet. Kirchenmitglied bin ich von der Kirchengemeinde über die Landeskirche hinaus bis hin zur EKD.

Die Kirche ist mehr als ein Verein. Alle Getauften gehören zu ihr. In diesem Sinne  kann ich nicht „eintreten“, sondern werde in die Lebensgemeinschaft mit Gott aufgenommen. Für diese Gnadengabe der Taufe gibt es im neuen Testament ein Bild. Wie in einem lebendigen Organismus sind wir mit Christus und untereinander verbunden. Jeder hat seinen Platz, seine Aufgabe und seinen Wert. Christus wird in diesem Bild als das Haupt bezeichnet. Teil dieses besonderen Leibes werden wir durch die Taufe. Wer als getauftes Gemeindemitglied aus der Kirche austritt, der kann natürlich auch wieder eintreten, was sich dann aber auf die Kirche als Organisation bezieht.

Wenn wir unsere Mitglieder definieren, dann sind die Menschen gemeint, die evangelisch getauft sind und – formal gesehen – mit ihrem Wohnsitz zur jeweiligen Kirchengemeinde gehören. Zu dem Lebensraum einer Gemeinde gehören aber natürlich auch diejenigen, die einer anderen Religion oder Konfession zu gehören, die Nichtgetauften, die Ausgetretenen ...

Mitgliederorientierung – ein Prozess
Die Mitgliederorientierung beginnt mit einer Erkundung. Sie ist aber mehr als das bloße Anwenden von Techniken oder Einsatz von Materialien. Die Mitgliederorientierung ist eine Haltung: Wir wollen offen sein für neue Menschen und Begegnungen. Eine Gemeinde und die in ihr Engagierten möchten sich öffnen. Und schon mit diesem Vorsatz verändert sich die Ausrichtung der Gemeinde. Mitgliederorientierung ist ein prozesshaftes Geschehen.

In vielen Gemeinden überlegen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wie die Menschen in ihrem Lebensraum erreicht werden können. Anlass für dieses Nachdenken sind vielleicht Enttäuschungen. In einer Gemeinde erlebt ein Kirchenvorstand ohnmächtig eine steigende Zahl von Austritten. Kirchenvorstand, Pfarrer/in, Küster und Organisten leiden unter geringen Besucherzahlen der Gottesdienste. Die soziale Struktur eines Stadtteils oder Dorfes hat sich gravierend verändert. Und irgendwann will man die Situation nicht mehr schicksalhaft hinnehmen. „Wir möchten etwas dagegen tun ...“ ist dann die Aufbruchsformel zum Handeln. 

In dieser Aufbruchssituation stehen zuerst einmal Fragen, da es um die Entdeckung der Wirklichkeit der Gemeinde geht

Leitfragen dazu sind etwa: 

· Wie viele Menschen welcher Altersgruppen leben hier?

· Wo arbeiten die Menschen?

· Wo gehen die Kinder und Jugendlichen zur Schule?

· Wie lange leben sie hier? Hat unsere eine Gemeinde eine hohe Fluktuation?

· Was machen die Menschen hier am Sonntagmorgen?

· Welche Freizeitangebote bietet der Ort?

· Wie wird unser Ort oder unser Stadtteil in zwanzig Jahren aussehen?

· Wo begegnen sich die Menschen?

· Wer wohnt wo? Im Hochhaus, in der Einfamilienhaus-Siedlung, in dem Neubau-Gebiet?

· Wie ist das Verhältnis „Einheimische“ / „Zugezogene“?

· Mit wie vielen Menschen hat unsere Kirchengemeinde jeden Tag Kontakt?

Mit solchen Leitfragen erschließt sich, wie vielschichtig der Lebensraum einer Kirchengemeinde ist. Es geht um einen neuen Blick auf die Lebenssituation der Gemeinde. Wir können neu entdecken, welche Menschen welche Lebensstile pflegen. Wir sehen, ob und wo die Menschen verwurzelt sind. Wir lernen ihre Interessen kennen. Und wir sehen Veränderungen und Möglichkeiten für die kirchliche Arbeit.

Mitgliederorientierung – eine Auszeit im Alltag der Kirchengemeinde

In einem nächsten Schritt kommen wir wieder in unserem Gemeindehaus an. Nach der Erkundung des Lebensraumes der Gemeinde lassen wir die alltäglichen Anforderungen und Aufgaben einer Kirchengemeinde einmal beiseite und werfen einen Blick auf uns selbst:

„Sag mal, wie sehe ich aus?“ – Das ist die Leitfrage zur eigenen Wahrnehmung. Und daraus ergeben sich die Fragen:

· Wie wirken wir auf andere?

· Gibt es ein einheitliches Erscheinungsbild unserer Gemeinde vom Gemeindebrief über den Schaukasten bis zu unseren Gebäuden?

· Sind wir gut erkennbar und können Menschen gut zu uns finden? 

· Wie sieht unser Gemeindebrief aus? Ist er modern, seit 20 Jahren unverändert oder wie die Mitteilungen des Bürgervereins gehalten?

· Wenn die Gemeinde eine Homepage hat: Wissen wir, wer sie wie nutzt? 

· Wie erfahren Menschen von unseren Gottesdiensten und Angeboten?

· Was sind besondere, erkennbare Schwerpunkte unserer Arbeit?

· Wer kommt bei welchen Anlässen und warum zu uns?

· Wann bekommen unsere Gemeindemitglieder ein „Lebenszeichen“ von uns?

· Wie begegnen wir und die Gemeinde den Besucherinnen und Besuchern unserer Gottesdienste und Veranstaltungen?

· Wen erleben Menschen, wenn sie bei den im Gemeindebrief, auf der Homepage oder im Telefonbuch angegebenen Telefonnummern anrufen?

Mit solchen Fragen machen wir eine Bestandaufnahme über unsere Außenwirkung und sehen, wo Stärken und Schwächen liegen. Hilfreich ist es, bei einer solchen Bilanz einen Moderator oder eine Moderatorin dabei zu haben. Sie helfen dabei, dass nicht unser Wunschbild dominiert, sondern eine reale Aufnahme der Ist-Situation gemacht wird.

Techniken der Mitgliederorientierung

Aus der Wahrnehmung anhand der zuvor genannten Fragen lassen sich ganz praktische Rückschlüsse ziehen. Im Bereich der Mitgliederorientierung sind in der EKHN bereits ganz konkrete und positive Erfahrungen gemacht worden. Verschiedene Techniken der Mitgliederorientierung stärken die Wahrnehmung für die ganze Bandbreite der Möglichkeiten. 

Ankommen
Wir fahren mit dem Auto zur Kirchengemeinde Jungacker. Nach der Ortseinfahrt sehen wir an der Hauptstraße ein grünes Schild in Pfeilform. In gelber Schrift steht darauf: „Ev. Martin-Luther-Kirche“; und neben dem Schriftzug das Facettenkreuz der EKHN. Wir folgen dem Wegweiser und stehen kurz darauf auf dem Parkplatz vor der Kirche.

Am Ende der Parkbuchten finden wir einen größeren Metallschaukasten: In der Oberzeile steht „Ev. Kirchengemeinde Jungacker“. Und auch hier finden wir das Facettenkreuz wieder, ebenso neben der Kirchentür. Im Schaukasten können wir lesen, was in der Gemeinde los ist. Eine übersichtliche Aufstellung zeigt, wer in der Kirchengemeinde mitarbeitet. Ein grafisch ansprechend gestaltetes Bibelwort gibt uns einen guten Gedanken mit auf den Weg. Alles ist übersichtlich und in professionellem Design gehalten.

Der Fußweg zur Kirche ist breit, hell und einladend. Eine Abzweigung lenkt den Blick auf ein weiteres Gebäude neben der Kirche. Über dem klar gestalteten Glaseingang steht in großer Schrift „Martin-Niemöller-Haus“. Das Facettenkreuz zeigt an, dass dieses Haus zum Ensemble der Kirche gehört. Bereits von außen können wir in freundliche, helle Räume hineinschauen. Im Eingangsbereich befinden sich ein gut sortierter Informationsständer und ein Begrüßungsschild. In der großen Eingangslobby begegnen uns Mütter mit Kindern, einige Jugendliche, Männer und Frauen unterschiedlichen Alters.

Mit wenigen praktischen Mitteln vermittelt die Gemeinde die klare Botschaft: Wer zu uns kommt, findet uns problemlos. Die Wege und Gebäude sind klar und übersichtlich gestaltet. Bekannte Zeichen und Symbole signalisieren dem Besucher schon von außen, dass er hier richtig ist.  Zu wissen, was einen erwartet, sorgt für eine positive Grundstimmung. So sind alle Vorzeichen für eine gute Begegnung und einen guten Aufenthalt in den Räumen der Gemeinde gesetzt.

Ansprechen
Kirchen und Gemeindehäuser sind Begegnungsorte. Wenn wir den Kirchraum oder das Gemeindehaus betreten, werden wir bald Menschen begegnen. Wie wird der Gast begrüßt? Woran erkennt der „fremde“ Besucher, wer welche Funktion hat? Die Kunst, Menschen freundlich zu begrüßen ohne sie gleich überschwänglich zu vereinnahmen, lässt sich lernen und üben.

Bei größeren Veranstaltungen oder Gottesdiensten ist es eine große Hilfe für die Besucher, wenn Mitwirkende und Mitarbeiter ein Namensschild tragen. So lässt sich gut erkennen, wer eine Aufgabe hat und wen man mit einer Frage ansprechen kann.

Gesprochen wird aber nicht nur in der unmittelbaren Begegnung. Eine Kontaktaufnahme mit der Kirchengemeinde geschieht oft über das Telefon. Jemand möchte den Pfarrer sprechen, ein anderer benötigt einen Patenschein. Wen erreicht die Anruferin oder der Anrufer? Die Pfarramtssekretärin, den Pfarrer, einen Anrufbeantworter? Bei allem gilt die Regel: Auf den Ton kommt es an! Die Anrufer werden den Telefonkontakt positiv erleben, wenn sie mit ihrem Anliegen verstanden werden und sich jemand um sie kümmert.

Ankündigen

Ein weiterer wichtiger Baustein in der Mitgliederorientierung ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Versuchen Sie herauszubekommen, wie die Menschen vor Ort von den Aktivitäten der Kirchengemeinde erfahren. Oft hat der Gemeindebrief einen hohen Stellenwert. Machen Sie in regelmäßigen Intervallen eine Standortbestimmung. Mit Fachleuten können Sie die Reichweite des Gemeindebriefes immer wieder überprüfen. Das gleiche gilt auch für die Gestaltung und das Layout des Gemeindebriefes.

Viele Gemeinden nutzen lokale Zeitungen für Informationen und Berichte über kirchliche Themen und Veranstaltungen. Aus Untersuchungen wissen wir außerdem, dass viele Menschen ihre Informationen über das Internet beziehen. Der Internetauftritt einer Gemeinde kann also eine gute Schnittstelle zu Mitgliedern in der Gemeinde sein.

Öffentlichkeitsarbeit heißt auch zu bedenken, ob und wie die Kirchengemeinde an den Orten des öffentlichen Lebens präsent ist. Vom Bahnhof über Schwarze Bretter in Einkaufszentren und Supermärkten: Informationen der Kirchengemeinde können überall aushängen, um Nachrichten und Angebote zu den Menschen zu bringen.

Anteilnahme

Sinnvoll ist es, den Prozess der Mitgliederorientierung auf eine breite Basis zu stellen. Diese Basis sind die vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitenden. Jeder einzelne ist ein lebendiger Stein des Gemeinde-Hauses. Je mehr auf diesem Weg zusammen unterwegs sind, desto besser für das Projekt. An bestimmten Punkten des Prozesses vergewissern sich die Beteiligten, an welcher Stelle sie angekommen sind und verabreden die weitere Gestaltung der Themen.

Mitgliederorientierung – ein Selbstverständnis

Der Prozess der Mitgliederorientierung setzt ein Ziel voraus, das die Beteiligten zu Beginn klar formulieren sollten.

Ein mögliches Ziel kann lauten: „Die Gemeinde möchte mehr Menschen erreichen!“ Versuchen Sie, diesen Wunsch weiter zu präzisieren. Wer möchte das eigentlich und warum? Woran soll das Ergebnis festgemacht werden: Wollen wir mehr Besucher im Gottesdienst? Oder brauchen wir mehr Ehrenamtliche? Oder wünschen wir uns mehr Gruppen in der Gemeinde?

Wen möchten wir erreichen? Bestimmte Altersgruppen, bestimmte Lebensstile? Je klarer das Ziel eines mitgliederorientierten Prozesses benannt wird, desto konsequenter und transparenter kann der Weg beschritten werden.

Dieser Weg der Mitgliederorientierung zeigt, wie wichtig die Verständigung der Akteure über das gemeinsame Leitbild der Kirchengemeinde ist. Wie verstehen wir uns als evangelische Kirchengemeinde in diesem Ort, in diesem Stadtteil? Was ist unser Anliegen, unser Profil? Wollen wir alle das Gleiche?

Daneben sind auch ganz grundlegende Fragen zu klären: Möchten wir die Beziehung auch zu denen, die nicht hoch mit der Gemeinde verbunden sind, verbessern? Möchten wir den Kirchensteuerzahlern eine Dienstleistung entgegenbringen? Oder soll ihre aktive Teilhabe am Gemeindeleben gesteigert werden? Soll die Bindung an die Gemeinde vor Ort, an die Institution Kirche, an Jesus Christus gestärkt werden? Welche Bedeutung hat für uns die Taufe als „Eingliederung“ in den Leib Christi?

Wird Mitgliederorientierung als Wachstumsprozess verstanden, sollten sich die Mitwirkenden über ihre eigentlichen Beweggründe verständigen. Hier sehen sich die Beteiligten im Spannungsfeld von „Auftrag und Bedürfnisorientierung“. Es geht darum, dass Kirche nicht um ihrer selbst willen existiert, sondern dem Auftrag nachkommt: „... Gott, unser Heiland, will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen“ (1. Timotheusbrief 2,4).

Matthias Pape

Mitgliederorientierung in der EKHN

Kirchenverwaltung - Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit
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„Kirche vor Ort“ – Gemeinde – Mitgliederorientierung
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ZOS – Zentrum für Orgainsationsentwicklung und Supervision, 61169 Friedberg, Kaiserstr. 2
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Zur Analyse und Planung:
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6. Geistliche Leitung in der Kirchengemeinde

Wenn in kirchlichen Zusammenhängen über ‚Leitung‘ nachgedacht wird, so ist häufig von ‚geistlicher Leitung‘ die Rede. Was aber ‚geistliche Leitung‘ im evangelischen Sinn heißen kann, das lässt sich dann deutlicher sehen, wenn man zunächst kurz über leitendes Handeln im Allgemein nachdenkt.

Leitendes Handeln lässt ich genauer unterscheiden

Generell lassen sich unterschiedliche Ebenen im Leitungshandeln einer Organisation unterscheiden – und zwar zunächst unabhängig davon, ob man es mit einem Betrieb, einem Verein oder einer Kirchengemeinde zu tun hat. Dabei hat es sich bewährt, vom normativen Leitungshandeln, vom strategischen Leitungshandeln und vom operativen Leitungshandeln zu sprechen. 

· 
Das normative Leitungshandeln beschäftigt sich mit den zentralen Werten und Normen sowie den Zielen einer Organisation. Es setzt sich mit der Frage nach der grundsätzlichen Ausrichtung auseinander und sucht nach Orientierungspunkten für den weiteren Weg. Es blickt zurück auf die eigene Geschichte, um „Leitsterne“ am Horizont auszumachen. Der besondere Akzent liegt hier auf der ‚Erinnerung‘.

· 
Das strategische Leitungshandeln ist darauf ausgerichtet, in diesem Horizont Strategien zu entwickeln für die spezifische  Ausrichtung der eigenen Aktivitäten. Es fragt danach: Was sind unsere Kernfähigkeiten? Was hat sich bewährt? Und wie kann es sich künftig bewähren? Was muss gegebenenfalls auch verändert werden? Hier geht es also vor allem um ‚Planung‘.

· 
Das operative Leitungshandeln schließlich überführt das, was strategisch und unter Beachtung der normativen Ausrichtung entschieden worden ist, ins Alltagsgeschäft. Die spezifische Aufgabe ist hier die richtige ‚Umsetzung‘.

Diese drei Ebenen ergänzen und bedingen einander. Es wäre also falsch, diese Ebenen strikt voneinander zu trennen oder gar gegeneinander auszuspielen. Deutlich ist aber auch, dass das strategische Leitungshandeln hier so etwas wie die Mitte bildet.

Geistliche Leitung ist strategisches Handeln im Horizont des Evangeliums

Die Unterscheidung von normativem, strategischem und operativem Leitungshandeln kann helfen, die spezifischen Aufgaben des Kirchenvorstands zu bestimmen.

Der Kirchenvorstand hat zunächst und vor allem eine strategische Leitungsaufgabe. So heißt es in der Kirchenordnung: „Der Kirchenvorstand leitet nach der Schrift und gemäß dem Bekenntnis die Gemeinde und ist für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich“ (Art. 6). Er „berät und entscheidet im Rahmen der gesamtkirchlichen Ordnung über die Angelegenheiten der Kirchengemeinde“; dabei gehören zu seinen Aufgaben insbesondere „die Vertretung der Gemeinde in geistlichen und rechtlichen Fragen“ (Art. 7). 

Das Gremium setzt sich zusammen aus gewählten und berufenen Mitgliedern einerseits und den so genannten geborenen Mitgliedern, den Pfarrerinnen und Pfarrern der Kirchengemeinde, anderseits. Den Pfarrerinnen und Pfarrern kommt dabei die Aufgabe zu, die Horizonte des Evangeliums, an denen sich das strategische Leiten in der Kirche orientiert, für die Diskussionen im Kirchenvorstand so zu eröffnen, dass sie für die strategischen Entscheidungen fruchtbar gemacht werden können. Pfarrerinnen und Pfarrern sind hier besonders befragbar, sie sollen geistliche Orientierung ermöglichen. In diesem Sinne wirken sie an der strategischen ‚geistlichen‘ Leitung mit durch ‚Erinnerung‘ an biblische Geschichten, traditionelle christliche Bilder oder Bekenntnisinhalte, die für die Diskussionen aussagekräftig sind. Es bleibt aber gerade so die Aufgabe aller Mitglieder des Kirchenvorstandes, die ‚Planungen‘  im normativen Horizont der grundlegenden christlichen Erfahrungsgewissheiten zu treffen und zu verantworten. 

In diesem Sinne werden nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer bei ihrer Ordination auf „Schrift und Bekenntnis“ verpflichtet. Auch Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher versprechen in einem Gottesdienst zu Beginn ihrer Amtszeit, ihre Entscheidungen „allein in der Bindung an Gottes Wort und in der Treue gegen Bekenntnis und Ordnung der Gemeinde und Kirche zu treffen“.

Über den Haushalt zu entscheiden, Personal einzustellen, die Gebäude zu managen – alle diese manchmal allzu weltlich anmutenden Aspekte der Kirchenvorstandsarbeit lassen sich durchaus als geistliche Leitung begreifen. Mit jeder Finanzentscheidung etwa werden Prioritäten gesetzt, die den Weg der Gemeinde mitbestimmen. 

Um sich hier als Kirchenvorstand nicht im Tagesgeschäft zu verlieren, sondern sich auf die strategischen Fragen konzentrieren zu können, wird das operative Geschäft von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden samt Stellvertreterin oder Stellvertreter geführt und verantwortet. Diese leiten die Alltagsgeschäfte gemeinsam mit den jeweils für die betreffenden Arbeitsbereiche Zuständigen (das ist z.B. die Leitung der Kindertagesstätte) und werden unterstützt durch kirchliche Verwaltungseinrichtungen (wie die Regionalverwaltungen). Dabei geht es um die konkrete ‚Umsetzung‘ dessen, was in der Kirchenvorstandssitzung an ‚Planung‘ geschehen ist.

Bei aller notwendigen Planung: Ihre grundlegende Ausrichtung empfängt die Kirche

Als Kirchenvorstand mit der geistlichen Leitung der Kirchengemeinde betraut zu sein, ist eine Herausforderung, bedeutet aber zugleich auch eine Entlastung. Das lässt sich gut erkennen am Beispiel der rechtlichen Bestimmungen für die Durchführung der Sitzungen des Kirchenvorstandes. Es ist bemerkenswert, dass zu Beginn dieser Regelungen in der Kirchengemeindeordnung festgelegt ist, dass die Sitzungen „mit Gebet eröffnet und geschlossen werden“.

Wenn diese Bestimmung zuerst auch ein wenig befremdlich erscheinen mag, so ist sie für das Verständnis von Leitung in der Kirche doch von ganz zentraler Bedeutung. Hier wird deutlich: Alles, was im Kirchenvorstand strategisch entschieden wird, geschieht im Horizont der Offenheit gegenüber dem Handeln Gottes. Denn ihre grundlegende Ausrichtung empfängt die Kirche und über das, was sie erreichen will, verfügt sie letztlich nicht. Darum muss gebetet werden. – Und das zu wissen unterscheidet das Leitungshandeln in der Kirche letztlich auch grundlegend von dem in anderen Organisationen.

Aber eben dieses Gebet zu Beginn und zum Ende der Sitzung umschließt nun eine konkrete Tagesordnung, in der der Kirchenvorstand so gut organisiert wie möglich tut, was nötig ist, um die vorhandenen Mittel so zielgerichtet wie möglich einzusetzen. Gebet und strategisches Handeln gehören zusammen. Leitung in der Kirchengemeinde will in diesem Sinne als menschliches Handeln gewagt werden – und Leitung kann in diesem Sinne auch mit der nötigen Gelassenheit gewagt werden, weil sie in den Horizont Gottes gestellt ist. 

Was macht strategische Leitung in der Kirchengemeinde geistlich? Das geschieht nach evangelischem Verständnis weder dadurch, dass die Leitung durch Geistliche stattfindet, noch ist es die innere Gestimmtheit der Leitenden oder der Einbezug spiritueller Elemente in die Leitungszusammenhänge. Strategische Leitung wird auf der Ebene der Kirchengemeinde dadurch geistlich, dass sie durch den Kirchenvorstand verantwortet wird – im Horizont des Evangeliums und im Vertrauen auf den Geist Gottes. 

Hier eine entsprechende Kultur in der Kirchenvorstandsarbeit zu entwickeln, ist eine lohnende Aufgabe für jeden neu gewählten Kirchenvorstand.

André Witte-Karp

7. Aufgaben des Kirchenvorstandes – eine theologische Betrachtung 

Was ist das „Geistliche" an der geistlichen Gemeindeleitung? Ist es das Gebet oder die Andacht am Anfang einer Sitzung des Kirchenvorstandes? Ist es der Ton, in dem geredet wird – sanft, konfliktfrei, nicht ganz von dieser Welt? 

Vom Wortsinn her hat "geistlich" mit "Geist“ zu tun. Mit dem Geist Gottes und dem Geist, der Menschen beseelt und bestimmt. Es kommt darauf an zu wissen, wes Geistes Kind man ist, zumal, wenn es um Fragen von Durchsetzung, Macht und Selbstbehauptung geht. Der Geist Gottes ist Lebenshauch, er macht lebendig, was erstarrt ist: Er ist in Bewegung und setzt in Bewegung. Er weht, wo er will. Wir haben ihn nicht zur Verfügung. 

Und doch: Wo Jesus als der Herr bekannt wird, wo der Unordnung gewehrt wird und der Frieden Einzug halten kann, da ist der Geist am Werk. Wo Entscheidungen nicht den Stempel des Sieges der einen und der Niederlage der anderen tragen, da ist der Geist Gottes am Werk. Wo das Augenmerk sich nicht nur auf das Große, Glänzende, Strahlende richtet, sondern auch auf die Kleinen, die Gescheiterten und Geschlagenen, die Verwirrten und Verzagenden, ist sein Geist am Werk. Wo es zu vertieftem Glauben inmitten des Zweifels kommt, wo Lebensvertrauen aus Gottvertrauen seine Kraft ziehen kann, wo das Engagement für mehr Gerechtigkeit in der nahen und fernen Umwelt sich aus der Liebe Gottes neuen Mut holen kann, da ist der Geist Gottes am Werk. 

Den Geist Gottes lebendig zu halten, geschieht nicht im Alleingang einiger besonders frommer Leute. Es geschieht, wo Christinnen und Christen zusammenkommen, miteinander Gott feiern und ihn anbeten. Wo sie Freude und Nöte teilen, nach seinen Wegen und seinem Willen fragen und ihn dann auch zu tun suchen. Und natürlich dort, wo sie miteinander das Notwendige tun, so wie es in ihrer Möglichkeit steht und einander zum Glauben einladen, der sie selbst trägt. Das ist Gemeinschaft in der Gegenwart des Geistes. 

Geistliche Gemeindeleitung hat damit zu tun, solche Prozesse und Wege anzuregen, die Sehnsucht nach dem Wirken des Geistes zu wecken und wach zu halten. Das Wichtigste an der geistlichen Gemeindeleitung ist daher etwas scheinbar Passives, was aber in höchster Weise aktiv ist: dem Geist Gottes Raum zu geben. Man kann auch sagen: Geistlich leiten heißt sich selbst der Leitung des Geistes anvertrauen und so auch andere leiten können.   

Geistliche Gemeindeleitung praktisch 

Geistlich leiten ist zunächst, weitergeben, was wir selbst empfangen haben: Gottes lebendig machenden Atem. 

Wie wir diesen Lebenshauch weitergeben können? Erst einmal durch Erzählen der Geschichten, in denen Gott seinen Leben fördernden Geist hat wirken lassen. Dazu gehören die Geschichten von Menschen, die sich dem Leiten des Geistes anvertraut haben, wie wir sie im Alten und Neuen Testament finden. Diese Geschichten wieder und wieder zu lesen und zu erzählen, sie auf das eigene Leben zu beziehen, in ihnen den eigenen Glauben zu nähren – das ist der Anfang geistlicher Gemeindeleitung. Das ist auch die Begründung für die Andacht am Anfang der Kirchenvorstandssitzung: Sie hilft, sich dem Geist Gottes zu öffnen, seinem Wirken Raum zu geben.  

Es ist eine Hilfe zur eigenen "geistlichen Kompetenz", wenn Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sich mit theologischen Fragen beschäftigen, die eigenen Überzeugungen in Sachen Glauben und Lebenspraxis mit den anderen teilen und sich darüber auseinanderzusetzen.

Die Ziele im Auge behalten 

Aber geistliche Gemeindeleitung ist nicht damit schon gegeben, dass es „fromm“ zugeht. Es geht um die Ziele und Wege der Gemeinde, um die inhaltlichen Schwerpunkte, die Kirchenvorstände setzen. Was ist das Ziel unserer Arbeit in der Gemeinde? Wenn es um die Ausrichtung der Gemeinde geht, bewegen sich alle Entscheidungen in folgendem Dreieck: 

 ref  SHAPE  \* MERGEFORMAT 

Was immer getan wird – die Gemeinde ist dem Evangelium verpflichtet.  Entscheidungen des Kirchenvorstandes müssen sich an Hoffnungen und Sehnsüchten der Menschen orientieren. Sie müssen ihre Zuversicht stärken und ihrem Glauben dienen; ihre Lebensnöte wenden, so weit das möglich ist. 

Keine Kirchengemeinde existiert für sich allein. Die soziale Situation eines Ortes prägt auch sie. Alle Themen und Konflikte finden sich auch im Leben der Kirchengemeinde wieder. Und es gibt Traditionen, die gepflegt werden wollen. Auch wer neue Wege gehen will, muss wissen, wo er herkommt und was vor Ort an Neuerungen notwendig und möglich ist.

In allen Diskussionen und Entscheidungen über den Weg einer Gemeinde wird dieses Dreieck eine Rolle spielen. Das Ziel aller Arbeit in der Gemeinde ist, dass Menschen zum Glauben an Gott finden und diesen Glauben fröhlich und selbstbewusst leben, in guten und in schweren Zeiten, allein und in der Gemeinschaft. So können Gemeinden auch äußerlich wachsen, weil sie neue Menschen für den Glauben gewinnen. Und sie können nach innen wachsen, weil Menschen, die schon lange in der Gemeinde leben, zu einer eigenständigen, selbstbewussten und vertieften Sicht des Glaubens gelangen. Dieses Ziel überschreitet die Möglichkeiten des Leitungshandelns eines Kirchenvorstandes. Und doch ist es ein Ziel, das nicht preisgegeben werden darf. Denn Einladen zum Glauben können und sollen Gemeinden. Glauben machen können sie aber nicht. 

Gelingendes Leitungshandeln wird daran erkannt, ob die Gemeinde einladend ist, ob sie ein Ort und ein Werkzeug für die Kommunikation des Evangeliums wird undob sie Räume öffnet, in denen Gottes Geist wirken kann.  Leitungshandeln gelingt auch da, wo Menschen im Glauben und in der Gemeinde eine Heimat finden und wo sie ermutigt werden, ihr Christsein in allen Lebenszusammenhängen fröhlich und unverkrampft zu leben.

Auf den ersten Blick mag es merkwürdig erscheinen: Eines der Kennzeichen für gute Gemeindearbeit ist, ob Christinnen und Christen in der Gesellschaft als solche erkennbar werden. Es geht darum, als Christen in den Alltagsbezügen erkennbar zu werden – im Betrieb, in der Schule, im Lehrsaal, in der Frühstückspause. Auch darauf zielt das leitende Handeln von Kirchenvorständen ab.         

Geistliche Gemeindeleitung konkretisiert sich in Entscheidungen, die gefällt werden. Sie hat klare leitende Werte: Das Evangelium hilft zur Orientierung. Die Menschen sind bei allen Entscheidungen im Blick. Und es geht immer um das Hier und Jetzt. Ganz schlicht: Ein Kirchenvorstand achtet darauf, dass die richtigen Dinge getan werden und sie in der richtigen Weise getan werden. Beides muss zusammenkommen, denn gut gemeint ist noch nicht gut gemacht.

Die Wahrheit ist auf dem Platz

Es lässt sich trefflich in großen Theorien über die theologischen Aufgaben eines Kirchenvorstandes diskutieren. Aber die Worte müssen umgewandelt werden in alltägliche Taten. Sie müssen in die Niederungen der Sitzungen, die oft genug unter Zeitdruck und überbordender Tagesordnung leiden, übertragen werden. In den Sitzungen geht es um Finanzen, den Kindergarten, das Altenheim, die Jugendgruppe, den Neubau, die Orgel, die Renovierung des Gemeindehauses und anderes. Seltener geht es um die zentralen Inhalte des Glaubens: Wie können Menschen mit dem Evangelium erreicht werden? Bei aller Diskussion wird es letztlich immer um die Frage gehen, ob die jeweilige Entscheidung Leben in die Gemeinde bringt.

 Wichtige Fragen für Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sind deshalb:

• Was sind die Ziele der Gemeindearbeit, die der neu gewählte Kirchenvorstand ermitteln und immer wieder überprüfen muss?

• Dienen unsere Ziele der einen großen Aufgabe, das Evangelium unter die Menschen zu bringen? 

• Werden alle Haupt‑ und Ehrenamtlichen wahrgenommen und wertgeschätzt – etwa durch Angebote zur Fortbildung, durch regelmäßige Begleitung, durch Feste und  ein gutes Miteinander? 

• Haben alle Mitarbeitenden genügend Material und Hilfsmittel für ihre Arbeit – von Räumen, Schlüsseln bis hin zu Computern, Kopierern und anderem?

• Sind die Räume der Gemeinde offene, einladende und von Gastfreundschaft geprägte Orte? Fühlt man sich in ihnen wohl?

• Gibt es klare Arbeitsbeschreibungen, wie Dienstanweisungen, Verabredungen und Verträge? Wird die Persönlichkeit der Mitarbeitenden gesehen und geschätzt? Darf man sich auch Schwächen erlauben, gibt es einen fehlerfreundlichen Umgang und die Chance zu neuen Anfängen nach Irrtümern?  

• Sind die Beziehungen gerecht, friedliebend und lebendig gestaltet? Findet ein fairer Ausgleich der Interessen statt?

• Lebt die Gemeinde nur im Augenblick oder hat sie eine Perspektive für die Zukunft? Werden die Alten geachtet und die Jungen nicht vergessen? Gibt es eine ökumenische Weite oder ist sich die Gemeinde selbst genug? 

Es gibt kein Geheimrezept dafür, dass einem Kirchenvorstand dies alles gelingt. Aber indem er sich auf ein offenes Gespräch einlässt, sich dem Geist Gottes anvertraut, sich immer neu fragt, wie das Evangelium von Jesus Christus am eigenen Ort Botschaft werden kann und Gestalt gewinnt, wird er erfahren, dass er nicht umsonst arbeitet.    

Leitungsaufgaben und Zuständigkeiten

"Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde und ist für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich".  Das ist die Grundformel in der Kirchenordnung, die über allem Handeln des Kirchenvorstandes steht: Es sind eben nicht allein die Pfarrerinnen und Pfarrer, also die dafür ausgebildeten und ordinierten "Geistlichen", die die Gemeinde leiten. Nach der Kirchenordnung ist es der gesamte Kirchenvorstand, der die Gemeinde "nach der Schrift und gemäß dem Bekenntnis" leitet und sie in "geistlichen und rechtlichen Fragen" vertritt.

Der gewählte Kirchenvorstand und die Pfarrerinnen und Pfarrer als geborene Mitglieder leiten die Gemeinde. , Sie sind der Leitungskreis der Gemeinde und nicht das Mitarbeiter-Team, das gemeinsam mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer den Karren alleine zieht. Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Kirchenvorstandes, für sich selbst ein klares Bild der eigenen Verantwortung zu entwickeln. Denn sonst gerät er  allzu leicht in die Schieflage, immer selbst anzupacken anstatt in der Gemeinde nach denen Ausschau zu halten, die für eine Aufgabe geeignet und auch bereit sind oder dazu ermutigt werden können.  

Also: Leitungskreis ist nicht gleichbedeutend mit Mitarbeiterkreis. Das schließt nicht aus, dass Kirchenvorstände auch mit anpacken, wo es nötig ist. 

Der Kirchenvorstand handelt im Auftrag. Ganz vordergründig handelt er im Auftrag der Gemeinde, die ihn gewählt hat. Kirchenvorstände sind durch ihre Wahl und ihre Berufung zu ihrer Aufgabe legitimiert. Das gilt auch, wenn mancherorts die Wahlbeteiligung nicht so hoch ist. Sie haben sich diesen Auftrag nicht selbst erteilt. 

Die zweite Komponente der Beauftragung ist die Einführung in einem Gottesdienst. Da wird im Angesicht des dreieinigen Gottes und in der Gegenwart der Gemeinde der Auftrag zur Leitung erteilt. Dazu gehört das Versprechen der Gewählten im Gottesdienst: "Ich gelobe vor Gott und dieser Gemeinde, den mir anvertrauten Dienst sorgfältig und treu zu tun in der Bindung an Gottes Wort, gemäß dem Bekenntnis und nach den Ordnungen unserer Kirche und unserer Gemeinde." Die anwesende Gemeinde ihrerseits verspricht, die so Beauftragten in ihrem Amt zu unterstützen und im Gebet zu tragen. Leitung lebt davon, dass sie nicht aufgezwungen, sondern angenommen wird. 

Diese Einführung im Gottesdienst macht schließlich deutlich, dass sich die Aufgabe des Kirchenvorstandes noch einmal – neu und anders gefasst – auf das innere und äußere Wachsen der Gemeinde im Glauben bezieht. Das steht im Kern gemeindlichen Leitens: Es soll dem Wachstum des Glaubens dienen. Deshalb reden wir auch von geistlicher Gemeindeleitung. Bei geistlicher Gemeindeleitung geht es also sowohl um Leitungsziele als auch um Leitungsstile. Ziele und Stile müssen sich daran messen lassen, ob sie die Gemeinde und die einzelnen Gemeindeglieder im Glauben stärken und ermutigen. Darum ist beide Male wichtig, dass sich die gesteckten Ziele und ihre Verwirklichung auch biblisch-theologisch verantworten lassen.    

Paul-Ulrich Lenz

8. Geistlich Gemeinde leiten – Praxis im Alltag

Beginnen wir mit dem Satz, der den Auftrag und die Möglichkeiten eines Kirchenvorstands wie kein anderer beschreibt:

„Der Kirchenvorstand leitet nach der Schrift und gemäß dem Bekenntnis die Gemeinde und ist für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich.“

Diese grundlegende Aussage unserer Kirchenordnung, des „Grundgesetzes“ der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, kann man sich nicht oft genug vor Augen führen. Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde. Die gewählten und berufenen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher tragen in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit mit der Pfarrerin und dem Pfarrer Verantwortung. Mit allen Pflichten der Gemeindeleitung. Aber auch mit allen Rechten, die ihnen in diesem hohen Amt gewährt werden.

Doch von welchen Rechten und Pflichten ist eigentlich die Rede? Eine Frage, die immer wieder zu vielen Meinungsverschiedenheiten führt. Häufig gilt die Ansicht, Kirchenvorstände leiteten die Gemeinde lediglich in Fragen von Finanzen, Gebäuden oder Personal. Doch sie tun weit mehr. Sie führen und leiten eine Gemeinde auch geistlich und theologisch. 

Andere wiederum denken, ein Kirchenvorstand sei mit einem Aufsichtsrat in einer Firma oder einer Aktiengesellschaft vergleichbar, der den Pfarrerinnen und Pfarrern Aufträge erteilen und später die Ergebnisse kontrollieren kann. Pfarrerinnen und Pfarrer sind jedoch nicht die Angestellten der Kirchengemeinden. Zusammen mit den gewählten Mitgliedern im Kirchenvorstand bilden sie ein gleichberechtigtes kollegiales Leitungsteam auf Augenhöhe.

Der gesamte Kirchenvorstand steht der Gemeinde vor, seine Mitglieder gehen mit gutem Beispiel voran, sie führen und leiten die Gemeinde gemäß Schrift und Bekenntnis in die richtige Richtung. 

Noch ein Irrtum: Der Kirchenvorstand ist kein Vereinsvorstand. Eine Kirchengemeinde wie auch die Kirche als Ganzes ist nach biblischem Zeugnis vielmehr eine Dienstgemeinschaft, in der jeder mit seinen Gaben und Fähigkeiten das Seine zum Gelingen des Ganzen beiträgt. Und Sie sind als Kirchenvorstand ein entscheidender Teil dieser Dienstgemeinschaft!

Veränderungen bieten Chancen

„Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde.“ Wenn man diesen Satz ernst nimmt, ergeben sich daraus eine Menge Chancen gerade für einen neu gewählten und berufenen Kirchenvorstand. Denn an dieser Zäsur kommen neue Menschen in das Leitungsteam, mit denen man alte Gewohnheiten überdenken und neue Praxis einüben kann. 

Der wichtigste Ort für die geistliche Leitung der Gemeinde ist der Gottesdienst. Nicht umsonst gibt es in vielen alten Kirchen in Hessen und Nassau noch ein eigenes Gestühl für den Kirchenvorstand – die „Ältesten“, wie man vielerorts sagt. 

Wenn man geistliche Leitung wirklich ernst nimmt, dann erschöpft sie sich nicht in unzähligen Sitzungen eines Vorstands, der bis tief in die Nacht tagt und darüber doch das Wesentliche von Kirche und Gemeinde vergisst.

Geistlich leiten gelingt dann, wenn die Führung der Gemeinde selbst aus dem Wort Gottes lebt und sich ihrerseits davon leiten lässt. Geistlich leiten gelingt dann, wenn sich der Kirchenvorstand in geistlicher Praxis einübt. 

Nahe liegend ist dafür der Gottesdienst. Aber es kann genauso ein Gebet oder eine ausführliche Andacht zu Beginn der Sitzung sein. Diese Andacht muss nicht der Pfarrer halten, sondern jede und jeder kann sich darin üben. Auch die Andachten in der Kirchenleitung werden von den gewählten Gemeindegliedern gehalten, ob sie nun Landwirte, Juristen oder Lehrerinnen sind! Nur keine Scheu! Im Aussuchen einer Bibelstelle, im Gebet, im Kirchenlied steckt so viel Reichtum, der unser aller Unvermögen überstrahlt. 

Eine wichtige Hilfe auf diesem Weg können die Losungen der Herrenhuther Brüdergemeine sein. Oder noch viel ausführlicher und hilfreicher das Brevier der Rummelsberger Diakonieanstalten „Du bist mir täglich nahe“, wo man für jeden Tag des Kirchenjahres eine ganze Andacht findet. 

Ist die Andacht geschehen, kann man auch in einer Kirchenvorstandssitzung originell fortfahren. Es gibt Gemeinden, in denen jede Kirchenvorstandssitzung nach der Andacht mit einem gemeinsamen Abendessen beginnt. Sie meinen, dafür wäre keine Zeit? Weit gefehlt: Oft sind diese Teile des „informellen Beisammenseins“ viel wichtiger und zielführender als die so genannte Geschäftssitzung. Auch die ersten Christen hatten ja Koinonia, Gemeinschaft miteinander „im Brechen des Brotes“. 

Die Alternative? Routine-Sitzungen, in der alle nach einem langen Arbeitstag müde zusammenhocken und am Schluss, zu später Abendstunde, womöglich noch das eine Wort das andere gibt und man aufgewühlt und verärgert nach Hause kommt? Keine Angst, so weit muss es nicht kommen. Es liegt bei Ihnen, Ihr Amt mit Freude und Zufriedenheit auszufüllen!

Jede Entscheidung hat eine geistliche Ebene

Sie leiten geistlich! Das müssen Sie sich immer wieder vor Augen halten, auch wenn es um scheinbare Nebensächlichkeiten geht. Denn geistliche Leitung offenbart sich in vielen Entscheidungen:

Die Einstellung einer Erzieherin für den Kindergarten ist eine hochgradig geistliche Entscheidung. Wie steht sie zu ihrem christlichen Glauben? Versucht sie die Kinder mit hineinzunehmen in die christlichen Feste? Erzieht sie die Kinder auf dem Hintergrund eines christlichen Menschenbildes? Sie sehen: eine Menge theologischer Fragen!

Die Gestaltung der Sakristei in Renovierung und Möblierung ist eine geistliche Frage. Gleicht die Sakristei einer Rumpelkammer, wo man sich zwischen Besenstielen und Putzeimern die Hacken bricht? Oder wird sie zu einem Ort der Besinnung … 

Selbst die scheinbar trockenen Haushaltsdebatten haben einen geistlichen Kern. Mit jeder Finanzentscheidung setze ich Prioritäten. Bekommt die Jugendarbeit Geld oder eher die Frauenhilfe? Investiere ich in den Kirchgarten oder im Pfarrbüro? Setze ich auf eine gute Internetpräsenz der Gemeinde oder auf neue Schaukästen? Sie sehen: Im Kleingedruckten eines Haushaltsplanes kann ganz schön viel Geistliches verborgen sein – und die „alten Hasen“ wissen das auch …

Geistlich leiten heißt transparent leiten. Alles muss durchsichtig, einsichtig, klar sein. Sowohl innerhalb des Vorstandes als auch gegenüber der Gemeinde. Unter den Schwestern und Brüdern einer Gemeinde kann es in Fragen, die die Gemeindeleitung betreffen, keine Geheimnisse geben. Das setzt aber Vertrauen und Vertraulichkeit voraus. 

Dabei heißt die erste Frage: Wer soll eigentlich den Kirchenvorstand leiten? In vielen Gemeinden ist dies nach altem Brauch noch der Pfarrer oder die Pfarrerin. Aber denken Sie an unseren Eingangssatz: „Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde.“ Und das sind acht oder zehn oder zwölf Menschen mit je eigenen Gaben und Fähigkeiten, zu denen auch Sie gehören. Oft sind es nicht ordinierte Ehrenamtliche, die die Erfahrung zu leiten aus ihrem Beruf mitbringen oder die an der Schwelle des Ruhestandes plötzlich Zeit haben für diese anspruchsvolle Aufgabe. Bedenken Sie: Auch der Tag einer Pfarrerin oder eines Pfarrers hat nur 24 Stunden. Und jede Stunde, die sie oder er über dem Haushalt des Kindergartens oder über dem Gerüstbau des Kirchturms brütet, geht ihr oder ihm von der Seelsorge und der Unterrichtsvorbereitung ab. 

Schauen Sie in Ihrem ganzen Kreis nach vorhandenen und auszubauenden Gaben und Fähigkeiten, auch was die Leitung betrifft. Denn das gehört zu Ihren Rechten. Eine Pfarrerin oder ein Pfarrer ist ausgebildet in Theologie. Er oder sie hat gelernt, die Bibel zu verstehen, qualifiziert Seelsorge zu üben, Unterricht zu geben, Gottesdienst zu gestalten. Das sind die Kernkompetenzen nach sechs Jahren Studium und zwei Jahren Vikariat. Und darauf dürfen Sie sich verlassen. Entlasten Sie den Pfarrer oder die Pfarrerin von Aufgaben, die sie vielleicht traditionell inne hatten, aber die ihnen dem Wesen nach gar nicht liegen.

Das heißt aber auch: Nutzen Sie die neue Wahl des Kirchenvorstandes, um sich über die eigenen Schwerpunkte zu verständigen. Fahren Sie mal zwei Tage weg nach Arnoldshain oder nach Herborn, auf die Ebernburg oder nach Höchst, und finden Sie Ihr gemeinsames Programm für die nächsten sechs Jahre. Dekan und Dekanin, Propst und Pröpstin unterstützen Sie gerne und beraten mit Ihnen zusammen!

Ziele setzen

Vielleicht stehen am Ende dieser Klausur „Zielvereinbarungen“ wie nach einer Visitation. Ziele, die Sie sich selber setzen. Absprachen, die Sie miteinander treffen. Aber bitte: Überfordern Sie sich nicht! Setzen Sie sich kleine, überschaubare, überprüfbare Ziele. „Prüfet alles – und das Beste behaltet“ – sagte schon der Apostel Paulus seinen ersten Gemeinden. 

Nehmen wir als Beispiel den Besuchsdienst. Wen wollen wir besuchen? Und wer macht das? Wen schreiben wir an? Und zu welchem Anlass? Wie gehen wir auf Neubürger zu? Und wie auf Leute, die ein- oder ausgetreten sind? 

Das ist das, was unsere Kirche „Mitgliederorientierung“ nennt (mit dem Beauftragten für Mitgliederorientierung in Darmstadt haben Sie dafür übrigens einen hervorragenden Ansprechpartner; siehe dazu auch Kapitel 5). Sich da zu verabreden im Kirchenvorstand bringt unheimlich viel. Und bewahrt vor Frustrationen: „Nun hat der Pfarrer schon wieder Frau Müller nicht besucht!“ Kaum ein Kirchenvorstand, der so etwas noch nicht gehört hätte. Treffen Sie klare, verbindliche Absprachen! Und noch einmal: Überfordern Sie sich dabei nicht gegenseitig. Damit ist keinem gedient. 

Sie merken: Geistliche Leitung hat viele Facetten. Wenn Sie Lust haben, dieses Thema zu vertiefen, dann schauen Sie in den kommenden Jahren mal in die Fortbildungsprogramme der Ehrenamtsakademie und der Gemeindeberatung im Institut für Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Supervision. Da finden sich viele tolle Angebote dazu. 

Viel Freude in der geistlichen Leitung. Denn: Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde. Und das sind – zumindest zu einem Teil – immer noch Sie.

Sigurd Rink

9. Aufgaben des Kirchenvorstands – ein kleiner Überblick

Der Kirchenvorstand ist gemäß Kirchenordnung das (einzige) Leitungsorgan der Kirchengemeinde (Art. 7 KO). Er entscheidet und berät im Rahmen des  bestehenden rechtlichen Rahmens über alle Angelegenheiten der Kirchengemeinde. Er leitet nach der Schrift und gemäß dem Bekenntnis innerhalb der kirchlichen Ordnung die Gemeinde und ist für das gesamte Gemeindeleben verantwortlich. Er hat darauf zu achten, dass in der Gemeinde das Wort Gottes „lauter verkündigt“ und die Sakramente „recht verwaltet“ werden. Zu seinen Aufgaben gehören gemäß Kirchenordnung und Kirchengemeindeordnung (Art. 7 Abs. 2 KO, §§ 25-28 KO) insbesondere:

- die Vertretung der Gemeinde in geistlichen und rechtlichen Fragen,

- die Ordnung und Gestaltung des kirchlichen Lebens in der Gemeinde,

- die Mitverantwortung für die Seelsorge,

- die Aufstellung von Pfarrdienstordnungen,

- die Ordnung der besonderen Dienste der Gemeinde und die Zusammenarbeit mit übergemeindlichen Einrichtungen und Werken der Kirche,

- die Wahl der Pfarrerin oder des Pfarrers im Falle des Wahlrechts der Gemeinde und die Mitwirkung bei der Pfarrstellenbesetzung in den übrigen Fällen,

- die Mitwirkung bei der Errichtung neuer Pfarrstellen und der Bildung neuer Pfarrbezirke sowie bei Änderungen im Bestand und der Begrenzung der Kirchengemeinde,

- die Entscheidung über die finanziellen Angelegenheiten der Gemeinde, 

- die Wahrnehmung der Arbeitgeberfunktion,

- die Zuständigkeit für die Gebäude. 

Die Kirchengemeindeordnung beschreibt die dem Kirchenvorstand durch die Art. 6 und 7 der Kirchenordnung übertragenen Aufgaben im Einzelnen. Sie bestimmt auch, dass bestimmte Beschlüsse des Kirchenvorstands und entsprechende Willenserklärungen der Genehmigung bedürfen (§ 29 KGO). Hierbei handelt es sich um Kirchenvorstandsbeschlüsse mit weitreichenden, vor allem finanziellen Auswirkungen. Zum Schutz der Kirchengemeinde aber auch, um das Haftungsrisiko der Gesamtkirche für mögliche Fehlentscheidungen des Kirchenvorstands so gering wie möglich zu halten, hat der synodale Gesetzgeber für diese Beschlüsse eine Überprüfung festgelegt. Die Genehmigung erteilt im Regelfall die Kirchenverwaltung, für Dienstverträge und Haushaltspläne die zuständige Regionalverwaltung. Auch der Dekanatssynodalvorstand hat in den §§ 15 Abs. 1, 27 Abs. 1 DSO festgelegte Aufsichtsobliegenheiten gegenüber dem Kirchenvorstand.

Petra Zander

10. „Gesegnete Sitzung“ 

Die Andacht im Kirchenvorstand

Die Kirchenvorstandssitzung beginnt und endet mit einem Gebet. Darüber hinaus gibt es Kirchenvorstände, die sich zu Beginn der Sitzung die Zeit für eine Andacht nehmen. In beiden Fällen bittet der Kirchenvorstand darum, dass aus der Zusammenkunft eine gesegnete Sitzung wird. Wir müssen nicht so tun, als wären wir allein. Die Kirche, an der wir bauen, mit allen Menschen darin – sie ist Gottes  Kirche. Gott hat versprochen, bei uns zu sein. Nicht nur in dieser Wahlperiode, sondern bis ans Ende der Welt (Matthäus 28,20). Schließlich  sei auch an die Mahnung erinnert: „In allem, was ihr tut, sei die Liebe die Richtschnur, die Liebe zu den Armen und Schwachen zuerst” (vgl. Matthäus 25,31-46). Um Gott zu hören, seine Ermunterung und seine Mahnung, eröffnen wir jede  Kirchenvorstandssitzung mit einem Gebet oder einer Andacht und schließen die Sitzung mit Gebet. 

Das Gebet oder die Andacht zu Beginn der Sitzung sammelt die Gedanken, sammelt uns selbst, die wir aus verschiedenen Situationen zur Sitzung kommen. Das Gebet am Ende der Sitzung bündelt und ermöglicht uns, Dinge im Sitzungsraum zu lassen, die wir nicht nach Hause nehmen möchten. Das Sammeln und Bündeln, das Sich-vor-Gott-Stellen als Gruppe muss angeleitet werden. Und da Mitglieder des Kirchenvorstands die Gemeinde auch in geistlicher Hinsicht leiten, muss nicht allein der Pfarrer oder die Pfarrerin das Gebet sprechen oder die Andacht halten.

So ist es in vielen Gemeinden üblich, dass Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher Andacht und Schlussgebet übernehmen, reihum oder nach Lust und Laune. Oft machen nicht alle mit. Nicht alle  mögen sich vor einer Gruppe zeigen. Das muss akzeptiert werden. Manche brauchen vielleicht eine Ermunterung und Anleitung oder einfach nur den Hinweis, dass es vollkommen ausreichen würde, etwas vorzulesen, einen Bibeltext, die Tageslosung oder eine Geschichte, die einem besonders wichtig ist. Denn nicht allen ist es gegeben, eine freie und originelle Rede zu halten. Um als Kirchenvorstand vor Gott zu treten, ist das auch nicht nötig. Übrigens waren zwei unserer größten biblischen Lehrer, Moses und Paulus, eher mäßige Redner (2. Buch Mose 4,10; 2. Brief an die Korinther 10,10). 
Wie gestaltet man eine Andacht? 

Beim Gebet oder bei der Andacht sollte der äußere Rahmen bedacht werden. Wird die Andacht im Stehen, am Sitzungstisch oder in der Kirche gehalten? Weil der Raum mitspricht, sollte er ansprechend gestaltet sein. Blumen oder Kerzen in der Mitte leiten die Aufmerksamkeit auf einen Punkt. Erleichternd ist es, wenn es für die Andacht eine feste Form mit immer gleichen Elementen gibt. So ist es möglich, Andachten mit stets denselben Worten zu eröffnen und zu schließen. Das ist im Gottesdienst mit dem Votum („Im Namen Gottes ...“) und dem Segen nicht anders. Sogar einige Gebete könnten immer dieselben sein. Das schützt vor dem Zwang zur Originalität. In einer gesonderten Sitzung oder sogar bei einer Rüstzeit sollte sich der Kirchenvorstand über die Form der Andacht verständigen. Wenn er sich etwa für ein liturgisches Abendgebet als feste Form mit besonderen Gesängen entscheidet, wäre es gut, die Lieder zu üben – am besten mit Unterstützung der Organistin oder des Organisten. Dies könnte außerhalb einer Sitzung oder aber auch als eigener Tagesordnungspunkt stattfinden. Einige Elemente in der Andacht, z.B. Psalm, Lied oder Impuls, können variabel sein. Sie können vielleicht auf die Kirchenjahreszeit Bezug nehmen oder sich auf ein gerade aktuelles Thema in der Gemeinde oder in der Stadt/dem Dorf oder in der Politik beziehen. Wenn sich jemand beispielsweise für die Auslegung eines Bibeltextes entscheidet, sollte darauf geachtet werden, sich auf einen Aspekt oder einen Grundgedanken zu konzentrieren und diesen zu vertiefen. Auch wenn’s schwer fällt, die anderen schönen Gedanken wegzulassen, gewinnt eine Andacht, wenn man nicht zu viele Themen hinein packt.

Ein möglicher Ablauf der Andacht könnte sein:

· Eingangswort

· Lied

· Impuls – z.B. Losungen, ein Bibeltext, ein Bild, poetische oder literarische Fundstücke, eine freie Auslegung eines Bibeltextes, ein Erlebnis aus dem eigenen Alltag ...

· Lied

· Gebet

· Übergang zur Tagesordnung, der gut überlegt sein muss. Ein „So, das war’s. Jetzt arbeiten wir die Tagesordnung ab“ wäre nicht passend. Eine mögliche Formulierung könnte sein: „Möge Gottes Sorgen und Tragen unserem Beraten und Entscheiden Gelassenheit geben.“ 

Ein Möglicher Ablauf am Ende der Sitzung:

· Gebet – das könnte immer dasselbe sein, z.B. Luthers Abendsegen (Evangelisches Gesangbuch 852), eins der anderen Abendgebete aus dem Evangelischen Gesangbuch, ein ausführliches liturgisches Abendgebet der Iona-Kommunität oder einfach das Vater unser.

· Lied

· Segen

Unser Evangelisches Gesangbuch ist gleichzeitig ein Gebets- und Andachtsbuch. Es lohnt sich, einmal auf Entdeckungsreise zu gehen. Hier findet sich vor allem im Anhang eine Fülle von Anregungen. Wichtig ist auch eine Verabredung über die Länge der Andacht, an die sich alle halten. Eine Viertelstunde ist angemessen. So kann die Andacht entsprechend vorbereitet werden. Wie lange eine Andacht mindestens dauern soll, muss nicht festgelegt werden. 

Wenn der Kirchenvorstand sich entscheidet, dass die Verantwortung für die Andachten am Anfang und/oder das Gebet am Ende der Sitzung reihum geht, ist es gut, einen Jahresplan zu erstellen. Alle wissen rechtzeitig, wann sie an der Reihe sind und haben genügend Zeit, sich vorzubereiten. Es muss aber deutlich sein, dass es in Ordnung ist, wenn jemand nicht mitwirken möchte.

Zur Unterstützung stehen einige Bücher mit Andachten, Liturgien oder Texten für alle zugänglich im Regal. Literaturhinweise finden sich auf der Homepage des Zentrums Verkündigung. Eine öffentlich zugängliche Quelle für Andachten sind die Verkündigungssendungen im Rundfunk. Geeignet sind vor allem die morgendlichen Kurzandachten. Im Bereich der EKHN: www.kirche-im-swr.de und www.rundfunk-evangelisch.de.

Doris Joachim-Storch

Literatur:

Materialhefte des Zentrums Verkündigung der EKHN in Frankfurt:

Heft 98: Geistliche Impulse – Kleine Liturgien. Andachten, Rituale, Geschichten, hrsg. von Sabine Bäuerle, 2003 (komplett gestaltete Andachten oder Bausteine verschiedenster Art. Mit CD-Rom. Kapitel 4 und 5 beziehen sich gezielt auf Andachten bei Sitzungen.)

Heft 105: Im Kirchenjahr leben. Liturgien und Rituale, hrsg. von Sabine Bäuerle 2006 (komplett gestaltete Andachten oder Bausteine, orientiert am Kirchenjahr. Mit CD-Rom.)

Das Kleine Gottesdienstbuch. Liturgien der Iona-Kommunität in Schottland, hrsg. von der Beratungsstelle für Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen (heute: Zentrum Verkündigung), Frankfurt, 3. Auflage 1997 (komplette Andachten ohne Schriftauslegungen. Meditativer Charakter. Die Gemeinde spricht einen Teil der Gebete mit.)

Hier und überall. Liturgien und Lieder der Iona-Kommunität, Schottland, Wild Goose Resource Group, hrsg. von der Beratungsstelle für Gestaltung von Gottesdiensten und anderen Gemeindeveranstaltungen (heute: Zentrum Verkündigung), Frankfurt, 2. Auflage 2004 

Weitere Literaturhinweise stehen auf der Website des Zentrums Verkündigung, www.zentrum-verkuendigung.de
11. Gute Stimmung und gute Ergebnisse -

Sitzungsleitung mit Ziel und Struktur

Pfarrer Conrad lehnt sich in seinem Sessel zurück und nimmt einen tiefen Schluck aus dem Weißbierglas. „Den hab ich mir verdient“, murmelt er halblaut vor sich hin, während er die Tagesthemen einschaltet, um noch den Wetterbericht mit zu bekommen. Warum nur ist er heute Abend so entspannt?

W
as ihn so entspannt und zufrieden sein lässt, ist der Verlauf der Kirchenvorstandssitzung an diesem Abend. Wieder sind sie pünktlich um 22 Uhr fertig geworden. Wieder wurden alle Tagesordnungspunkte abgearbeitet und die Ergebnisse sind so ausgefallen, dass er gut damit leben kann. Die Stimmung unter den Frauen und Männern im Kirchenvorstand war konstruktiv und gelöst. Man ging gut gelaunt nach Hause.

Das war nicht immer so. Pfarrer Conrad erinnert sich mit Schrecken an manche Sitzung der letzten Jahre. Manchmal wurden sie erst um drei viertel zwölf fertig. Immer wieder kam es zu Konflikten. Endlose Debatten führten dazu, dass immer wieder einzelne Tagesordnungspunkte vertagt werden mussten. Die Sitzungsdisziplin lag im Argen. Oft kamen Mitglieder des Kirchenvorstandes zu spät zur Sitzung. Manchmal waren sie nicht beschlussfähig, weil zu viele fehlten. Das wollte er nicht mehr länger hinnehmen.

Ein paar einfache Veränderungen wirkten Wunder. Am wirkungsvollsten erwies sich die Vorbereitung. Pfarrer Conrad macht seit einem Jahr eine präzise Tagesordnung. Diesen Entwurf schickt er per E-Mail an die Vertrauensfrau. Ein persönliches Treffen von beiden im Vorfeld erübrigt sich in der Regel. Die gelegentlichen Änderungswünsche und Ergänzungen der Vertrauensfrau werden eingearbeitet und ab geht die elektronisch Post an die anderen Mitglieder des Leitungsgremiums. (Jeder Kirchenvorstand in Bayern wählt aus seiner Mitte einen Vertrauensmann bzw. eine Vertrauensfrau, die mit dem Vorsitzenden Leitungsverantwortung hat).

Zu jedem Tagesordnungspunkt steht in Spalten, was genau zu verhandeln ist, wie dabei verfahren wird, welche Unterlagen und Medien dazu gebraucht werden, wer den Punkt zur Sprache bringt und wie viele Minuten dafür vorgesehen sind. Besonders viel Wert legt er auf die Spalte Methode/Verfahren. Bei jedem Tagesordnungspunkt steht, ob dazu lediglich informiert wird oder ob auch eine Beratung oder ein Beschluss nötig ist. Die Mitglieder des Kirchenvorstands können sich so schon aus der zugesandten Tagesordnung ein gutes Bild vom Verlauf der Sitzung machen und sich besser darauf vorbereiten. Außerdem überlegt sich Pfarrer Conrad, wie vor allem schwierigere Themen optisch aufbereitet werden können, damit die Orientierung in der Beratung und bei den Beschlussfassungen leichter fällt. In  den Sitzung kommt nun öfter das Flipchart zum Einsatz, manchmal auch der Tageslichtprojektor oder der Beamer. Außerdem straffte er die Andacht und führte eine regelmäßige Pause ein.

Für die aktive Einbeziehung von mehreren Personen in die Sitzungsgestaltung braucht er einerseits etwas mehr Telefonzeit, um im Vorfeld die nötigen Absprachen zu treffen. Andererseits ist er in der Sitzung stärker entlastet und die Teilnehmenden haben das Gefühl, dass eine Kirchenvorstandssitzung ihre gemeinsame Sache ist.

Eine weitere Änderung besteht darin, dass Pfarrer Conrad jetzt schon immer 20 Minuten vor Sitzungsbeginn im Tagungsraum ist, die benötigten Unterlagen und Geräte überprüft, für ein angenehmes Raumklima sorgt, Imbiss und Getränke für die Pause bereitstellt und den Raum herrichtet. Wenn die ersten Sitzungsteilnehmenden kommen, kann er sie entspannt begrüßen und die Sitzung auf die Minute genau mit einem guten Gefühl eröffnen.

Dies alles hat zur Folge, dass sich die Mitglieder des Kirchenvorstandes wertgeschätzt fühlen und mehr Sitzungsdisziplin zeigen. Und auf noch etwas ist Pfarrer Conrad jetzt stolz: In jeder zweiten Sitzung berichten Mitarbeitende aus der Gemeinde eine halbe Stunde über ihr Arbeitsgebiet. Die Kirchenvorsteher und Kirchenvorsteherinnen fühlen sich seitdem besser informiert und die Mitarbeitenden anerkannt.

Pfarrer Conrad nimmt einen zweiten Schluck. Jetzt kann er selbst „Wetterfrosch“ Kachelmann gelassen ertragen.

Hans Löhr
12. Ein konkretes Modell für eine Tagesordnung

Wie das Beispiel gezeigt hat, ist eine gut gegliederte Tagesordnung für das Gelingen einer Kirchenvorstandssitzung von entscheidender Bedeutung. Die Tagesordnung sollte ergebnisorientiert angelegt sein, die begrenzte Zeit der Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher im Blick haben und genügend Raum für inhaltliche Fragen bieten.

Die Struktur, von der im Folgenden die Rede ist, beruht ebenfalls auf einem konkreten Beispiel aus einer Gemeinde. Sie hat sich im Laufe mehrerer Jahre entwickelt, der Kirchenvorstand hat sich auf sie geeinigt. Aber sie kann sich noch weiter verbessern, wenn neue Mitglieder neue Ideen mitbringen. 

Nach der Eröffnung gibt es zunächst einen geistlichen Einstieg. Das kann ein Gebet sein, eine Andacht oder ein anderer geistlicher Impuls. Dann folgt der meist kleine Punkt „Formalitäten“, unter den beispielsweise die Feststellung der fristgerechten Einladung oder der Beschlussfähigkeit fallen. Bevor in die Tagesordnung eingestiegen wird, wird geklärt, ob es Ergänzungen zu ihr gibt. Es folgt der so genannte Teil A. Er startet immer mit der Genehmigung des letzten Protokolls und Ausführungsberichten. Dann folgen Berichte aus der Gemeinde mit Aktivitäten und Ereignissen seit der letzten Sitzung. Ein Thema, für dessen Diskussion man sich Zeit lassen kann. Im Anschluss geht es um Berichte aus den Gremien und Ausschüssen sowie um aktuelle Themen aus der laufenden Arbeit, zu denen auch die  Personalfragen gehören. Anschließend gibt es eine Pause von rund 15 Minuten.

Im zweiten Teil geht es um Beschlüsse ohne Diskussion, eventuell mit Tischvorlagen. Ein Bewährungsaufstieg beispielsweise ist zu beschließen, benötigt aber keine Meinungsbildung. Am Ende steht der Punkt Verschiedenes mit Themen, die zu Beginn der Sitzung angemeldet wurden, aktuellen Informationen und Terminen und das Feedback, das einen Rückblick auf die Sitzung gibt.

Eine Besonderheit beim hier erwähnten Beispiel ist die nach dem Alphabet rotierende Gesprächsleitung im Kirchenvorstand. Das wirkt sich auf die Vorbereitung der Sitzung aus. An ihr sind die Pfarrerin oder der Pfarrer, die oder der stellvertretende Vorsitzende und der jeweilige Moderator beziehungsweise die Moderatorin beteiligt. Dabei wird eine Zeitleiste für den Sitzungsablauf festgelegt, bei der geschätzt wird, wie viel Zeit die einzelnen Tagesordnungspunkte benötigen. 

Die Sitzungen finden meist abends statt und sollten nicht länger als zwei Stunden dauern. Auch wenn alle bemüht sind, diesen Rahmen vor allem auch zeitlich einzuhalten, ist festzustellen: Es klappt nicht immer. Es kann passieren, dass an ganz unerwarteten Stellen heiße Diskussionen aufbrechen, bei denen es problematisch wäre, sie vorschnell „abzuwürgen“.

Die Leitung einer Sitzung erfordert Fingerspitzengefühl, Einfühlungsvermögen und eine klare Zielorientierung. Manches Mal ist das eine Gratwanderung. Aber die vorgestellte Sitzungsstruktur ist ein gutes Instrument, um die Ziele im Auge zu behalten. In der abschließenden Feedback-Runde haben alle Gelegenheit, ihr Befinden ohne Kommentierung durch andere wiederzugeben. Auch gibt sie Anregungen für Vorgehens- und Verhaltensänderungen in der nächsten Sitzung.

Wie wir unsere Sitzungen abhalten können, haben uns nun konkrete Beispiele gezeigt. Wo wir dies tun können?

Manfred Tabler

13. Gestaltung und Einrichtung des Sitzungsraums 

Wir möchten Ihnen gern ein paar Anregungen geben, worauf Sie bei der Gestaltung des Sitzungsraumes achten können:

Ein schöner und gut gestalteter Sitzungsraum erleichtert und befördert die Arbeit. Er soll Konzentration und Be​ruhigung nach der Hektik eines vorangegangenen Ar​beitstages und damit Besinnung auf das Wesentliche ermöglichen.

Wenn eine Renovierung des Gemeindehauses ansteht oder gar eine Neueinrich​tung, besteht die Möglichkeit, den Sitzungsraum von Grund auf angemessen zu gestalten. Jedoch lassen sich auch mit kleineren Verbesserun​gen Erfolge erzielen.

Tisch und Stühle

Alles ist darauf ausgerichtet, ungestört und ohne Ablenkungen arbeiten zu können. Bequeme Stühle gehören ebenso dazu wie ein Tisch, der dem Stuhl ausreichend Platz bietet. 
Zusammensetzbare Tische bieten den Vorteil, größere oder kleinere Tischgruppen bilden zu kön​nen. Lagern Sie überflüssige Teile aber nicht so im Sitzungsraum, dass sie stören! 

Der große Einzeltisch, rund oder oval, gibt einen starken Eindruck von Konzentration auf die Mitte, von gleichwertiger Gemeinschaft und Nähe der einzelnen Personen. Es gibt keinen herausgehobenen Platz für die Leitung vorne; bei einer Sitzanordnung im Kreis können sich alle gleich gut sehen und ansprechen. Der Tisch sollte in der Mitte des Raumes stehen.

Beleuchtung

Gerade für den Abend ist es wichtig, den Tisch gut und blendfrei ausgeleuchtet zu haben. Darum ist auf die richtige Höhe der Beleuchtungskörper zu achten. Beleuchtungskörper mit Niedervolt​spannung helfen, Energie zu sparen.

Bei schönen alten Räumen ist die Kombination von Alt und Neu reizvoll. Eine alte Holztäfelung kontra​stiert angenehm mit Stahlrohrmöbeln, eine Stuck​decke sollte nicht zugehängt, sondern herausgestellt werden. Was meistens nicht gelingt, ist das Alte durch nach​gemachtes Altes zu ergänzen. Der Kon​trast ist das Interessante!

Farbe

Die Farbgestaltung des Raumes sollte schlicht gehalten werden, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre ohne Ablenkung zu schaffen. Es empfiehlt sich, eine Wand für Projektio​nen frei und weiß zu lassen. 

Bei allem gilt: Unternehmen Sie alles, um Ihren Sitzungsraum zu einem Raum der Ruhe und Konzentration zu machen.

Karin Frindte-Baumann
14. Ausschüsse und Projektgruppen:

Fachliche Unterstützung für Kirchenvorstände

Ausschüsse

Eine Reihe von Entscheidungen können im Kirchenvorstand nur getroffen werden, wenn sie vorher sachgerecht beraten worden sind. Gründliche Vorberatungen sind oft zeitaufwändig und erfordern spezielle Kenntnisse und Erfahrungen. Die Sitzungen des Kirchenvorstandes sind für solche Beratungen nicht immer geeignet. Hier ist es sinnvoll, Ausschüsse einzurichten, die “bestimmte sachlich oder örtlich abgegrenzte Aufgaben”, wie es in der Kirchengemeindeordnung, heißt, bearbeiten. 

Neben dieser allgemein gehaltenen Möglichkeit gibt es aber zwei die Kirchenvorstände verpflichtende Bestimmungen:

Das Diakoniegesetz sieht in § 4 vor, dass jeder Kirchenvorstand einen Diakonieausschuss oder zumindest eine Person als Diakoniebeauftragte zu benennen hat. Und: Eine Gemeinde mit einer Kindertagesstätte muss laut Kindergartenausschussverordnung immer einen Kindergartenausschuss haben. Ansonsten sind die Kirchenvorstände frei, Ausschüsse nach Bedarf einzurichten. In vielen Kirchenvorständen gibt es zum Beispiel einen Haushalts- und Finanzausschuss, einen Bauausschuss, manchmal auch einen Jugendausschuss oder auch einen Ausschuss Erwachsenenbildung.

Die Möglichkeit, zu diesen Ausschüssen auch Gemeindemitglieder hinzuzuziehen, die dem Kirchenvorstand nicht angehören, sollte auf jeden Fall genutzt werden. Sie können Erfahrungen und Kenntnisse einbringen, die im Kirchenvorstand vielleicht nicht vorhanden sind. Jedoch sind alle Ausschüsse an die Weisungen des Kirchenvorstandes gebunden und diesem damit verantwortlich. 

Es ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern eigentlich selbstverständlich, dass der Kirchenvorstand einen Ausschuss zu “hören“ hat, bevor Beschlüsse in Angelegenheiten gefasst werden, die einem Ausschuss übertragen wurden. 

Der Kirchenvorstand kann im Einzelfall beschließen, dass ein Ausschuss im Rahmen einer präzisen Aufgabenstellung selbstständig entscheiden kann. Wenn beispielsweise ein Bauausschuss die Möglichkeit erhält, kleinere Ausgaben zum Beispiel bis zu € 150,00 selbst zu tätigen, dann muss der Kirchenvorstand wegen eines defekten Türgriffs nicht beraten. Er ist natürlich im Nachhinein darüber zu unterrichten.

Auch wenn die oder der Vorsitzende des Kirchenvorstandes und die Pfarrerin oder der Pfarrer mit beratender Stimme an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen, bleibt die Gesamtverantwortung beim Kirchenvorstand.

Zusammensetzung

Den Kern jedes Ausschusses bilden Mitglieder des Kirchenvorstandes. Es ist anzustreben, dass jedem Ausschuss auch Mitglieder angehören, die nicht im Kirchenvorstand sind.

Ausschüsse sollten zahlenmäßig möglichst klein gehalten werden. Sie müssen mindestens drei, sollten jedoch nicht mehr als fünf bis sieben Mitglieder haben, um tatsächlich eine intensive Beratung zu ermöglichen. Haupt- oder Verwaltungsausschüsse, die die Sitzungen des Kirchenvorstands vorbereiten, sollten aus drei Mitgliedern bestehen.

Leitung

Der Kirchenvorstand bestimmt den Vorsitz und die Stellvertretung in den Ausschüssen. Dabei sollte der Vorsitz möglichst einem auch methodisch versierten Ausschussmitglied übertragen werden, damit sich die Fachleute mit ihren Kenntnissen voll einbringen können.

Arbeitsweise

Der Ausschuss soll den Kirchenvorstand entlasten, Problemlösungen und Entscheidungen vorbereiten und den Kirchenvorstand fachlich qualifiziert beraten. Im Bedarfsfall gibt sich ein Ausschuss eine Geschäftsordnung und regelt damit unter Beachtung des allgemeinen kirchlichen Rechts seine Arbeitsweise. Anregungen zur Sitzungsgestaltung können dem Kapitel „Vorbereitung ist alles“ entnommen werden.

Die Aufgaben des Ausschusses und die Zielsetzung seiner Arbeit sind durch den Kirchenvorstand möglichst genau festzulegen.

Ausschüsse können sich bei ihrer Aufgabe einer Entscheidungsvorbereitung grundsätzlich an dem folgenden einfachen Raster orientieren: 

· Problem-Analyse

· Problem-Bewertung

· Problem-Lösung

Wann immer möglich, sollten sich Ausschüsse bei der Problem-Analyse und der Ideenfindung Zeit lassen, um in Ruhe und gründlich arbeiten zu können. Gegebenenfalls können weitere Gemeindemitglieder und Fachleute zur Beratung hinzugezogen werden.

Denkbare Kriterien für schriftliche Entscheidungsvorlagen

Ausschüsse bereiten Entscheidungen des Kirchenvorstandes vor. Eine klar gegliederte schriftliche Vorlage erleichtert es dem Kirchenvorstand, dann auch gute Entscheidungen treffen zu können. Die folgenden Kriterien sollten dabei beachtet werden:

 1. Was soll durch die Entscheidung/den Beschluss erreicht werden? Was ist das Ziel/der angestrebte Zustand?

2. Wie ist die Ausgangssituation? (Problemskizze)

3. Warum muss die Entscheidung getroffen werden, das Problem gelöst werden? Wie wichtig ist der Fall? Was passiert, wenn nichts passiert?

4. Welche Entscheidungsalternativen sind bekannt oder bereits versucht worden? Alternativen können dabei ggf. in einer Anlage beschrieben und Ablehnungen begründet werden.

5. Welche Entscheidung/Problemlösung wird vorgeschlagen und warum, nach welchen Kriterien (Entscheidungsvorgaben)? Der Beschlussvorschlag sollte klar und eindeutig formuliert und begründet werden.

6. Welche Maßnahmen sind zur Umsetzung erforderlich? Was sind die nächsten Schritte? Wer macht was, bis wann, mit wem? Wer ist zu beteiligen, zu informieren?

7. Mit welchen finanziellen, personellen, räumlichen, organisatorischen, rechtlichen, politischen und geistlichen Konsequenzen ist die Entscheidung/Problemlösung verbunden? Wenn es möglich ist, die Auswirkungen zu quantifizieren, ist das auch eine gute Hilfe und Orientierung für den Kirchenvorstand. 

8. Aus der Vorlage sollte hervorgehen, wer die Federführung hat.

9. Die Vorlage des Ausschusses ist übersichtlich gegliedert, sprachlich klar und prägnant.

Projektgruppen

Projekte sind Vorhaben, die „in sich geschlossene Aufgaben“ betreffen, zeitlich begrenzt sind und damit festgelegte Anfangs- und Endzeitpunkte haben und die einer eindeutigen Zielsetzung und Aufgabenstellung folgen. Meist handelt es sich um komplexe und schwierigere Aufgaben – etwa, indem sie bereichsübergreifend sind und eine entsprechende Beteiligung verschiedener Bereiche und Stellen erfordern.

Um ein Projekt zu planen, organisieren und durchführen zu können, bildet der Kirchenvorstand eine Projektgruppe.

Zusammensetzung

Die Arbeitsform einer Projektgruppe erfordert eine etwas andere Zusammensetzung als ein Ausschuss. Anders als in den Ausschüssen bilden Kirchenvorstandsmitglieder nicht den Kern einer Projektgruppe. Nach Möglichkeit sollen in erster Linie Fachleute mit ihren Erfahrungen und Kenntnissen um ihre Mitarbeit gebeten werden. Eine Projektgruppe hat in der Regel drei bis sieben Mitglieder. Wichtig ist das Wissen, dass sich die Projektgruppe nach Beendigung ihrer Aufgabe wieder auflöst. Es sei denn, die Mitglieder haben an der kreativen gemeinsamen Arbeit so viel Spaß gefunden, dass sie sich einer neuen Aufgabe zuwenden wollen.

Leitung und Arbeitsweise

Die Leitung einer Projektgruppe wird entweder vom Kirchenvorstand bestimmt oder von der Gruppe selbst gewählt. Sie ist dem Kirchenvorstand verantwortlich und berichtet in dessen Sitzungen nach Bedarf. Noch stärker als der beauftragte Ausschuss muss sich die Projektgruppe ihreZiele setzen. Und noch stärker als der Ausschuss ist die Projektgruppe darauf angewiesen, spezielle Arbeitsmethoden zu finden und zu erproben, die allen Beteiligten die Freude an der Zusammenarbeit erhalten und gleichzeitig die Sache vorantreiben. Spielregeln der Zusammenarbeit, Techniken der Beratung, Methoden der Problemlösung gelten auch für die Arbeit von Projektgruppen.

Ernst-Georg Gäde

15. Es gibt viel zu tun –  

ein Kirchenvorstand plant seine Arbeit

„Die oder der Vorsitzende beruft den Kirchenvorstand zu Sitzungen ein. Dies soll mindestens jeden zweiten Monat geschehen.“ So gibt es die Kirchengemeindeordnung vor. Aufgrund der vielfältigen Aufgaben hat sich jedoch in den meisten Kirchenvorständen ein monatlicher Rhythmus bewährt, wobei die Termine langfristig geplant sind. 

Jahresplanung

Wenn Kirchenvorstände ihre Termine frühzeitig gemeinsam abstimmen, macht dies die Arbeit für alle Beteiligten besser planbar. Das gilt auch für die Gottesdienste. Private und berufliche Verpflichtungen lassen sich berücksichtigen, ebenso wie Zeiten der Schulferien. Außerdem muss nicht jedes Mal die Frage nach dem nächsten Treffen zeitraubend neu geklärt werden. Einige Gremien halten sich einen bestimmten Tag, z.B. den dritten Mittwoch im Monat frei. Solche festen Termine immer am gleichen Wochentag sind mancherorts allerdings schwierig, denn Kirchenvorstandsmitglieder haben häufig noch andere regelmäßige private Verpflichtungen. Darauf kann Rücksicht genommen werden, wenn man die Sitzungen über die Wochentage verteilt.

Die Jahresplanung bietet darüber hinaus eine gute Hilfe zur Strukturierung der inhaltlichen Arbeit. Hier lässt sich mit bedenken, wann Berichte von Einrichtungen, etwa den Kitas, Arbeitsbereichen wie der Kirchenmusik oder der Jugendarbeit oder aber von Ausschüssen entgegengenommen und im Hinblick auf eine konzeptionelle Weiterentwicklung diskutiert werden. Als jährlich wiederkehrende Tagesordnungspunkte eingeführt, behält der Kirchenvorstand so die Gemeinde im Blick und wirkt dem häufig anzutreffenden Einwand entgegen, er beschäftige sich nur mit Verwaltungsaufgaben. 

Eine wichtige Rolle spielt zudem, welche besonderen Themenstellungen in den nächsten Monaten anliegen und wann sie im Kirchenvorstand behandelt werden müssen. Eine Visitation oder Kirchenvorstandswahl, das 10-Jahresgespräch mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin und größere Bauangelegenheiten wie eine Kirchensanierung – all das lässt sich nicht an einem Abend erledigen, ist aber gut planbar, da langfristig bekannt. 

Klausurtagung

Neben den regelmäßigen Sitzungen gehört in vielen Gemeinden auch eine jährliche Klausurtagung, das KV-Wochenende oder die KV-Rüstzeit, zu den festen Bestandteilen der Kirchenvorstandsarbeit. Manche denken dabei an zusätzliche, verlängerte Treffen mit Übernachtung, die dazu dienen, Liegengebliebenes aufzuarbeiten. Gemeinsame Wochenenden sind aber noch viel mehr. 

Einmal pro Jahr kann eine Klausur Distanz, Übersicht und Gemeinschaft schaffen. Fern von Alltagserledigungen in einer angenehmen Umgebung eröffnet sich die Möglichkeit, konzentriert an einem Thema zu arbeiten. In Ruhe und mit Zeit lassen sich Fragen der Gemeindekonzeption klären, praktische Themen der Kirchenvorstandsarbeit wie Lesungen im Gottesdienst oder die Unterstützung durch Kirchenvorsteher beim Abendmahl angehen und natürlich auch theologische Fragen diskutieren.

Gemeinsame Wochenenden sind wichtig auch für das gegenseitige Kennenlernen der Kirchenvorstandsmitglieder. Sie fördern so direkt das gemeinsame Arbeiten. 

Auswertung der Kirchenvorstandsarbeit

Darüber hinaus bringt eine Einladung zu einer Klausur und die kostenfreie Teilnahme daran Anerkennung für die geleistete ehrenamtliche Arbeit zum Ausdruck. 

Zu guter Letzt sollte bei jeder Planung die Auswertung der Arbeit im Kirchenvorstand mit bedacht werden. Hierbei sind mehrjährige Zeiträume durchaus sinnvoll. Auf die inhaltliche Arbeit lässt sich im Sinne einer Halbzeitbilanz nach drei Jahren und zum Ende einer Amtsperiode Rückschau halten. Leitfragen dabei sind: Welche Ziele haben wir uns gesetzt? Welche haben wir erreicht und welche nicht? Was waren die Gründe dafür? Welche Ziele wollen wir uns neu setzen? 

Aber auch die Formen der Zusammenarbeit, die Durchführung der Sitzungen, sind immer wieder neu zu überprüfen und wenn nötig zu verändern. Anlass dazu gibt beispielsweise die turnusmäßige Wahl des oder der Vorsitzenden und Stellvertretenden alle zwei Jahre.

Thomas Eberl

16. Kirchenvorsteherin, Kirchenvorsteher – 

zur Vielfalt einer Rolle

„Ich bin im Kirchenvorstand“ – dieser Satz und damit auch die Rolle scheinen auf den ersten Blick klar zu sein. Aber ist sie das wirklich? Es lohnt sich, doch einmal näher hinzuschauen. Denn als Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher nehmen Sie viele Aufgaben in unterschiedlichen Funktionen wahr, die vielleicht nicht jedem in dieser Form bekannt sind. Viele Rechte und Pflichten gehören dazu. Aber auch viele Möglichkeiten, Kirche lebendig zu gestalten. Die wichtigsten Rollen, die Sie erwarten, haben wir hier zusammengeführt.

Geistliche Gemeindeleiter/in

Die Kirchenordnung unterscheidet bei der Zusammensetzung des Kirchenvorstands verschiedene Kategorien: Da gibt es die geborenen Mitglieder des Kirchenvorstands, also den Pfarrer oder die Pfarrerin, die gewählten und schließlich die berufenen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher. Und an einer anderen Stelle wird gesagt, wozu sie gewählt werden: „Der Kirchenvorstand leitet ... die Gemeinde...“. Als Kirchenvorsteher und –vorsteherinnen haben Sie also die Aufgabe der Gemeindeleitung inne. Und da diese Leitungsaufgabe „nach der Schrift und gemäß dem Bekenntnis der Gemeinde“ auszuüben ist, führen sie auch geistlich. Das ist ihre zentrale Rolle. Einige Mitglieder des Kirchenvorstands sind hier sehr zurückhaltend, sie sehen sich eher als verwaltendes Element und delegieren das Geistliche an Pfarrerinnen oder Pfarrer. Andere beschleicht schon lange ein Ungenügen, sie wollen weniger Verwaltung und mehr Inhalt, mehr Geistliches. Die Letzteren habe die Kirchenordnung auf ihrer Seite.

Geistliche Wegbegleiter/innen

Wo es um die Rolle von Kirchenvorständen geht, wird in der Kirchenordnung weiter ausgeführt: Kirchenvorsteher und -vorsteherinnen sind geistliche Wegbegleiter oder Wegbegleiterinnen der Pfarrerinnen und Pfarrer, aller Mitarbeitenden sowie der ganzen Gemeinde. Was damit gemeint ist, kann in der Kirchenordnung nachgelesen werden.

Geistliche/r „Kontrolleurin/Kontrolleur“

Wenn es in der Kirchenordnung heißt: Der Kirchenvorstand „hat darauf zu achten, dass in der Gemeinde das Wort Gottes lauter verkündigt wird und die Sakramente recht verwaltet werden“, dann ist damit eine Kontroll- und Aufsichtsfunktion verbunden. Wie der Kommentar zur Kirchenordnung deutlich macht, greift diese Funktion allerdings nur in Grenzfällen. Dort heißt es: „Denkbar ist eine solche Beanstandung der Verkündigung des Pfarrers (...) nur bei krassen und eindeutigen Widersprüchen der Lehre und Predigt zu den im Grundartikel verankerten Prinzipien des evangelischen Glaubens“ (Die Ordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau –Kommentar von Klaus-Dieter Grunwald u.a., Frankfurt 1999, Kommentierung Artikel 6, S.2). Dennoch: Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sind aufgefordert, die Verkündigung wie auch die Sakramentsverwaltung in der Gemeinde wachsam zu begleiten. 

Eine weitreichende geistliche wie personalpolitische Funktion haben Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher als

„Pfarrer/innen-Wähler“

Es ist eine der vornehmsten Aufgaben eines Kirchenvorstands, beim Wahlrecht der Gemeinde selbst die Entscheidung über die Besetzung der Pfarrstelle fällen zu können. Das setzt sich fort bei der Zehn-Jahresbilanzierung. Auch wenn Kirchenvorstände keine Arbeitgeberfunktion gegenüber den Pfarrerinnen und Pfarrern haben, ihren Arbeitsalltag können sie über die Pfarrdienstordnung dennoch deutlich mitbestimmen.

„Finanzverwalter/innen“

Alle Kirchenvorstände, egal wie groß ihre Gemeinden sind, haben die Hoheit über die Finanzen: Es geht um den verantwortungsvollen Umgang mit den Geldern, die die Gemeindemitglieder ihrer Kirche in Form der Kirchensteuer oder als Kollekte anvertrauen. Die Gemeindemitglieder können erwarten, dass mit ihrem Geld sorgfältig und überlegt umgegangen wird. Und da scheiden sich in den Kirchenvorständen oft die Geister. Da gibt es auf der einen Seite die „Sparbrötchen“, die das Geld – für schlechte Zeiten – möglichst zusammenhalten wollen. Auf der anderen Seite gibt es die „Experimentalisten“, die bereit sind, für etwas Neues auch mal Geld zu investieren. Beide Positionen sind berechtigt – und beide müssen sich immer wieder bewusst machen: Das Geld hat keinen Selbstzweck, es hat eine dienende, ermöglichende Funktion. Und da stellt sich die inhaltliche und auch geistliche Frage: Wozu soll das Geld ausgegeben werden? Eng verbunden mit dem Geld ist die nächste höchst verantwortungsvolle Aufgabe:

Der Kirchenvorstand ist oft Arbeitgeber

Hier ist bewusst „Der Kirchenvorstand“ formuliert und nicht „Die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher“. Der Kirchenvorstand ist gewissermaßen ein kollektiver Arbeitgeber, da diese Rolle nicht an eine Person gebunden ist. Eine gewisse Zuspitzung erfährt diese Funktion allerdings bei den Vorsitzenden der Kirchenvorstände. Sie sind zunächst einmal die Dienstvorgesetzten des gemeindlichen Personals. Diese Arbeitgeberrolle ist für viele Kirchenvorsteher und -vorsteherinnen ungewohnt, sie sind in der Regel darauf auch nicht vorbereitet. Besonders schwierig wird es dann, wenn es zu Konflikten kommt. Für diesen Fall gibt es aber eine ganze Reihe von Unterstützungsmöglichkeiten, die die Gesamtkirche zur Verfügung stellt.

Vertreter/in von Teilinteressen

Im Vorfeld der Kirchenvorstandswahl, bei der Suche nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten, war oft zu hören: Sind auch alle Gruppen vertreten? Das verweist auf eine weitere Rolle:

Der eine versteht sich als Vertreter der Altenarbeit, die Andere hat vor allem die Diakonie auf ihre Fahne geschrieben und die Dritte spricht ständig von der Kirchenmusik. Das ist der Alltag. Und es ist auch gut, wenn sich die verschiedenen Arbeitszweige im Kirchenvorstand artikulieren können. Jetzt jedoch kommt das „Aber“: Der Kirchenvorstand ist nach der Kirchenordnung für das „gesamte Gemeindeleben verantwortlich“. Natürlich lebt eine Gemeinde von ihrer Vielfalt und den damit verbundenen Interessen. Im Kirchenvorstand läuft all das zusammen, er hat den Blick auf das Ganze, sieht die Zusammenhänge und setzt selbstverständlich dabei auch Akzente und Schwerpunkte. Seine Leitungsverantwortung für das Ganze wird in der folgenden Frage fassbar: Wie können wir möglichst vielen Menschen die befreiende Botschaft des Evangeliums vermitteln? Darum ist im Kirchenvorstand zu ringen, hier ist er gefordert, Ideen zu entwickeln oder auch zu übernehmen – und das ist ein entscheidender Auftrag.

„Ich bin ich“ – auch als Christin oder Christ

Das ist die nächste Rolle, die jeder – ob er will oder nicht – spielt. Da ist die Oberstudienrätin, die einer Familie entstammt, aus der bereits einige Pfarrer hervorgegangen sind, und die ganz klare Vorstellungen davon hat, wie ein Pfarrer seine Arbeit zu machen hat. Der kaufmännische Angestellte hat als junger Mann tolle Erfahrungen in der Jugendarbeit gemacht, da schlägt sein Herz. Die junge Hebamme ist durch ihren Beruf zur Christin geworden. Für den Finanzbeamten, dessen drei Kinder in der Kindertagesstätte waren und von dessen Arbeit er begeistert ist, ist der korrekte Umgang mit dem Geld das A und O. Und für den Landwirt ist das Wort von der „Bewahrung der Schöpfung“ etwas ganz Existentielles. Es ist wie ein Musikstück, das von ganz unterschiedlichen Instrumenten getragen wird und seine besondere Prägung erfährt: „Ich bin ich – das bringe ich ein. Und zugleich weiß ich, dass ich nicht der Mittelpunkt bin“. Das schlägt die Brücke zur nächsten Rolle:

„Ich bin Mitglied eines Teams“

Von dieser Haltung lebt ein Kirchenvorstand, darauf ist er angewiesen – seine Mitglieder wissen, dass die gemeinsame Arbeit nur dann gut gelingt, wenn sie von allen getragen wird. Das heißt: Alle sind gleichberechtigt, jede Stimme ist wichtig, jede Ansicht ist zu hören. Gemeinsam wird diskutiert und abgewogen – und dann wird entschieden. Und eine einmal getroffene Entscheidung ist dann auch von allen zu respektieren. Bei einer Entscheidung spricht gewissermaßen der Kirchenvorstand als Gremium, als Team. Es ist schlechter Stil, wenn ein Mitglied des Kirchenvorstands nach außen nicht hinter gemeinschaftlich getroffenen Entscheidungen steht. Wirklich gravierende Bedenken oder auch neue Erkenntnisse gehören in den Kirchenvorstand und nicht in die Öffentlichkeit.

Neben diesen Rollen, die eng an den Kirchenvorstand gebunden sind, kann es noch weitere geben, die sich zum Beispiel aus Delegationen ergeben: Als Dekanats- oder Landessynodale oder -synodaler, als Dekanatssynodalvorstand oder als Vorstand der Diakoniestation – die Möglichkeiten sind damit noch lange nicht erschöpft …

Welche Rolle Sie auch zu einem bestimmten Zeitpunkt übernehmen – füllen Sie sie mit Leben und Glauben.

Ernst-Georg Gäde

17. Die Gemeinde als Teil eines Ganzen –

Gemeinde und Dekanat

Zu Beginn ihrer Amtszeit wählen die Kirchenvorstände die Mitglieder der Dekanatssynoden. Damit Sie sich auf diese Wahl vorbereiten können, wird an dieser Stelle ein kurzer Überblick über die Funktion und Arbeitsweise der Dekanate gegeben. Eine ausführliche Beschreibung im Hinblick auf die Zusammenarbeit zwischen Kirchengemeinde und Dekanat befindet sich dann im dritten Taschenbuch dieser Reihe. 

Die Dekanatsgemeinschaft

Die Verbundenheit der Christinnen und Christen untereinander gehört zum Wesen der Kirche. Ein Ausdruck dieser Gemeinschaft ist das Dekanat, das sich aus den Kirchengemeinden einer Region zusammensetzt. Es fördert den Austausch zwischen den Gemeinden, gibt Anregungen und nimmt die gemeinsamen Aufgaben wahr. Als „Evangelische Kirche in der Region“ bildet es das Gegenüber zu Landkreisen oder im Fall von Stadtdekanaten zu größeren Städten.

Das Dekanat engagiert sich in Ergänzung zur Arbeit der Kirchengemeinden besonders in den Bereichen gesellschaftliche Verantwortung, Bildung und Erziehung, Mission und Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit, Spezialseelsorge wie Klinik-, Alten-, Hospiz-, Notfallseelsorge, Gemeindepädagogik und Kirchenmusik. Das Dekanat ist – wie die Kirchengemeinden und die Gesamtkirche – eine eigene Ebene der Kirche. 

Die Dekanatssynode

Die Dekanatssynode trägt Verantwortung für die Entwicklung der kirchlichen Handlungsfelder im Dekanat. Sie fördert die Zusammenarbeit der Kirchengemeinden untereinander und mit den regionalen Diensten. Sie informiert sich über die Arbeit im Dekanat und über die gesellschaftliche wie soziale Situation. Sie bildet Ausschüsse, ernennt Beauftragte, verabschiedet den Dekanatshaushalt, vergibt Gelder aus dem Finanzausgleich und gibt Anregungen für den Dienst in den Kirchengemeinden. 

Jede Kirchengemeinde entsendet für sechs Jahre Mitglieder in die Dekanatssynode, in der Regel eine Pfarrperson und zwei Ehrenamtliche. Diese wiederum entsendet Mitglieder in die Kirchensynode, wählt die Dekanin oder den Dekan sowie den Dekanatssynodalvorstand und kann Anträge an die Kirchensynode stellen. Sie trifft sich in der Regel zwei- oder dreimal im Jahr zu Synodaltagungen und wird von dem oder der Vorsitzenden der Dekanatssynodalvorstands, dem/der Präses, geleitet. 

Der Dekanatssynodalvorstand

Die Dekanatssynode wählt den Dekanatssynodalvorstand. Er vertritt die Synode, bereitet ihre Tagungen vor und setzt deren Beschlüsse um. Er führt gemeinsame Aufgaben im Dekanat durch, stellt im Rahmen des Haushaltsplans die nötigen Mittel bereit und trägt die Personalverantwortung für die Mitarbeitenden des Dekanats. Dies sind etwa Fach- und Profilstellen für die Handlungsfelder, Dekanatsjugendreferenten und -referentinnen, Mitarbeitende in der Gemeindepädagogik, Kirchenmusiker und die Dekanatsverwaltung. Er wirkt bei der Besetzung der regionalen Pfarrstellen, beim Erstellen von Pfarrdienstordnungen sowie bei Veränderungen von Kirchengemeinden mit und sorgt für eine angemessene pfarramtliche Versorgung der Gemeinden. Darüber hinaus berät er die Kirchengemeinden, hilft ihnen in Konflikten, entscheidet über Einsprüche gegen Entscheidungen von Kirchenvorständen und unterstützt die Dekanin oder den Dekan bei der Durchführung der Visitation.

Die Dekanin/der Dekan

Sie haben eine doppelte Aufgabe:

Als Beauftragte des Dekanats besuchen sie die Gemeinden regelmäßig und unterstützen sie in ihren Aufgaben und Anliegen, auch in Konflikten. Weiterhin beraten und fördern sie die Kirchenvorstandsmitglieder, die Einrichtungen im Dekanat sowie den kirchlichen Nachwuchs, laden die Pfarrerinnen und Pfarrer zu Dekanatskonferenzen ein und sorgen für die Einhaltung der gesamtkirchlichen und gottesdienstlichen Ordnungen.

Zu ihren Aufgaben als Beauftragte der Kirchenleitung gehören die Dienstaufsicht einschließlich regelmäßiger Personalgespräche über alle im Dekanat arbeitenden Pfarrerinnen und Pfarrer, die Vorbereitung der Pfarrstellenbesetzungen und die Einführung aller Mitarbeitenden des Dekanats sowie der Pfarrerinnen und Pfarrer in Absprache mit der Pröpstin oder dem Propst. Hinzu kommt die Begleitung der Prädikantinnen und Prädikanten und die Mitverantwortung bei Visitationen.

Diese Aufgabe ist hauptamtlich, die – je nach Dekanatsgröße – mit einem weiteren Dienstauftrag verbunden sein kann. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die Dekanin oder der Dekan repräsentiert gemeinsam mit dem oder der Präses beziehungsweise dem Dekanatssynodalvorstand die Evangelische Kirche in der Öffentlichkeit. 

Ulrike Scherf

Internethinweise:

www.ekhn.de/recht/bd1/001.pdf Artikel 20-22+25+ 29-30 (Kirchenordnung; Stand 2009)

www.ekhn.de/recht/bd1/015.pdf § 15+ 26-27 (Dekanatssynodalordnung, DSO)

www.ekhn.de/recht/bd1/016.pdf § 2 (Dekanatssynodalwahlordnung, DSWO)
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